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Sitzungstermine 2010 
 

 

                                   *Verabschiedung Haushalt 
 

Bei Interesse an den Tagesordnungen, können diese beim Bürgermeisterbüro unter 
� 0 21 03 / 72-106 oder mailto:martina.huetten@hilden.de angefordert werden. 

Die Tagesordnungen werden dann - entweder einmalig oder aber auch auf Wunsch regelmäßig - kostenlos zugesandt. 
**************************************** 

 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

1. Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 66, 4. Änderung für den Bereich Westring/ Nordfried-
hof/ Herderstraße/ Ellerstraße  
 
Der Rat der Stadt Hilden hat nach Vorberatung im Stadtentwicklungsausschuss in seiner Sitzung am 
25.11.2009 die Aufhebung des Satzungsbeschlusses zum Bebauungsplan Nr. 66, 4. Änderung vom 
08.10.2003 gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23.09.2004, zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 31.07.2009, beschlossen. 
 

Das Verfahren zum Bebauungsplan Nr. 66, 4. Änderung wird daher erneut aufgenommen und es findet 
eine Neuaufstellung des Bebauungsplanes statt. Der bestehende, rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 
66, 4. Änderung vom 08.10.2003 für den Bereich Westring/ Nordfriedhof/ Herderstraße/ Ellerstraße 
wird im Rahmen des neuen Bebauungsplanverfahrens aufgehoben. 
 

Das Plangebiet liegt im Bereich des Gewerbegebietes Hilden-Nordwest zwischen der Straße Westring, 
dem Nordfriedhof bzw. der Fernwasserleitung sowie der Herderstraße und der Ellerstraße.  
 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes setzt sich aus zwei Teilen zusammen.  
 

Der nördliche Teil des Geltungsbereiches wird im Norden begrenzt durch die südliche Grenze der 
Wasserleitungstrasse, im Osten durch die westliche Begrenzungslinie der Herderstraße, im Süden 
durch nördliche Grenze der Straße Auf dem Sand und im Westen durch die westliche Grenze der 
Flurstücke 1032, 1503, 867 und 866, die nördliche Grenze der Flurstücke 866, 1352, 1353 und 1484, 
die westliche Grenze der Flurstücke 606 und 536, die südliche Grenze des Stockhausgrabens, die 
westliche Grenze des Flurstücks 1265, die nördliche Grenze des Flurstücke 1265 und 1264 sowie die 
westliche Grenze der Flurstücke 1466, 927, 1522 und 1520.  
 

Der südliche Teil des Geltungsbereiches wird im Norden begrenzt durch die südliche Straßenbegren-
zungslinie der Straße Auf dem Sand, im Osten durch die östliche und nördliche Begrenzungslinie der 
Hans-Sachs-Straße sowie durch die Flurstücke 1660, 1681 (teilw.) und 1680, im Süden durch die nörd-
liche Grenze der Ellerstraße und im Westen durch die östliche Begrenzungslinie des Westringes, durch 
die nördliche Grenze der Flurstücke 1290, 1289 und 1200 sowie durch die westliche Grenze des Flur-
stückes 801.  
 

Alle Flurstücke liegen in Flur 11 der Gemarkung Hilden. 
 

Ziel der Planung ist die Begrenzung und Konkretisierung der im Plangebiet zulässigen Nutzungen ge-
mäß Integriertem Einzelhandelskonzept des Kreises Mettmann (INTEK-Gutachten, Mettmann 2000) 
sowie der städtebaulichen Zielsetzungen der Stadt Hilden. Insbesondere sollen Einzelhandelsbetriebe 
mit zentrenrelevanten Sortimenten geregelt und Speditionen ausgeschlossen werden. 
 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat   17.*  12.  07.  29.  10. 15. 

Haupt- und Finanzausschuss   03. 28.     15.  24.  

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  17.    09.      03. 

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz  22.   03.    06. 27.   

Jugendhilfeausschuss  18.    30.      02. 

Paten- und Partnerschaftsausschuss 25.            

Personalausschuss  10.           

Rechnungsprüfungsausschuss    12.       15.  

Schul- und Sportausschuss  25.    24.      09. 

Sozialausschuss  22.         25.  

Stadtentwicklungsausschuss 20. 24. 24.  05. 16. 14.  01.  03. 08. 

Wahlausschuss             

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsaussch.  08.    21.   22.   01. 

Integrationsbeirat  04.       09.  04.  
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Der Beschluss des Rates der Stadt Hilden wird hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht mit dem 
Hinweis darauf, dass gem. § 15 BauGB zur Sicherung der künftigen Planung die Entscheidungen über 
Bauanträge bis zu einem Zeitraum von zwölf Monaten zurückgestellt werden können. 
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt 
wird hingewiesen. 
 
Hilden, den 14.12.2009 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird 
hiermit angeordnet. 
 
Hilden, den 14.12.2009  
Horst Thiele 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 9. Nachtragssatzung vom 17.12.2009 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt Hilden - 
Abfallentsorgungssatzung – vom 13.04.2000 
 
Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
24.06.2008 (GV. NRW, S. 514), der §§ 8 und 9 des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(LAbfG NW) vom 21. Juni 1988, zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.12.2007 (GV. NRW, S. 708), 
des Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) vom 27. September 1994 (BGBl. I, S. 2705 
ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.07.2007 (BGBl. I S. 1462), § 7 der Gewerbeabfall-
Verordnung vom 19.06.2002 (BGBl. I 2002, S.1938ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.10.2006 
(BGBI. I S. 2298) sowie des § 17 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I, S. 602), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.08.2007 
(BGBl. I, S. 1786) hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung vom 16.12.2009 folgende 9. Nach-
tragssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
1. § 10 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 
Für das Einsammeln und Befördern von Abfällen sind folgende Abfallbehälter zugelassen: 
 

a) Müllgroßbehälter - MGB - (    40 l) Farbe schwarz/grau 
b) Müllgroßbehälter - MGB - (    60 l) Farbe schwarz/grau 
c) Müllgroßbehälter - MGB - (    80 l) Farbe schwarz/grau 
d) Müllgroßbehälter - MGB - (  120 l) Farbe schwarz/grau 
e) Müllgroßbehälter - MGB - (  140 l) Farbe schwarz/grau 
f) Müllgroßbehälter - MGB - (  240 l) Farbe schwarz/grau 
g) Großraumabfallbehälter - (  660 l) Farbe schwarz/grau 
h) Großraumabfallbehälter - (  770 l) Farbe schwarz/grau 
i) Großraumabfallbehälter - (1100 l) Farbe schwarz/grau 
j) Müllgroßbehälter – MGB - (  120 l) Farbe braun 
k) Müllgroßbehälter – MGB - (  240 l) Farbe braun 
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l) Müllgroßbehälter – MGB - (  120 l) Farbe schwarz/blau oder blau 
m) Müllgroßbehälter – MGB - (  240 l) Farbe schwarz/blau oder blau 
n) Papiergroßraumbehälter - (1100 l)  Farbe schwarz/blau oder blau. 
 
2. § 10 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 

Für vorübergehend zusätzlich anfallende Abfälle, die sich zum Einsammeln in Abfallsäcke eignen, kön-
nen von der Stadt Hilden zugelassene Abfallsäcke benutzt werden. Sie werden von der Stadt Hilden 
eingesammelt, soweit sie neben den Restabfallbehältern bereitgestellt sind. Die Abfallsäcke sind käuf-
lich zu erwerben. 
Jahreszeitlich zusätzlich anfallende Laubabfälle, können in den von der Stadt Hilden zugelassenen 
Laubsäcken neben den Biomüllbehältern zur Abholung bereitgestellt werden. Die Laubsäcke werden 
am Zentralen Bauhof kostenfrei zur Verfügung gestellt. 
 
3. § 10 Absatz 5 erhält folgende Fassung: 
 

Die Abfallbehälter nach Absatz 2 Bst. a) bis Bst. k) sind von den Anschlusspflichtigen mit einer durch 
die Stadt Hilden ausgegebenen Siegelmarke zu versehen. Nur die mit einer gültigen Siegelmarke ver-
sehenen Abfallbehälter werden entleert. 
 
4. § 11 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
 

Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, bei Grundstücken mit privaten Haushaltungen ein Min-
destrestmüllvolumen von 15 Litern pro Person und Woche für jede auf dem Grundstück mit Haupt- oder 
Nebenwohnsitz gem. den Bestimmungen des MeldeG NW gemeldete Person vorzuhalten. Dieses Min-
destmüllvolumen setzt eine ordnungsgemäße Nutzung der vorhandenen Wertstoffsammelsysteme 
(Altpapiertonne, Gelbe Tonne/Sack, Glascontainer) voraus. 
 
Eine Ausnahme kann zugelassen werden, wenn seitens des Grundstückseigentümers nachgewiesen 
wird, dass eine oder mehrere Personen, die auf dem Grundstück mit Haupt- oder Nebenwohnsitz ge-
mäß den Bestimmungen des MeldeG NW gemeldet ist/sind, sich überwiegend (d. h. ohne Unterbre-
chung mehr als 50 v. H. der 365 Tage á 24 Stunden eines Jahres) anderorts aufhalten. 
Dies kann durch ein Studium/eine Ausbildung in weiterer Entfernung (nicht im Umkreis von 100 km 
ausgehend von den Stadtgrenzen der Stadt Hilden) oder einem Auslandaufenthalt gegeben sein. 
 
Des Weiteren kann eine Ausnahme bei einem nachgewiesenen überwiegenden oder ausschließlichen 
Aufenthalt in einer Alten- oder Pflegeeinrichtungen zugelassen werden. Dies gilt auch für Einrichtungen 
innerhalb des Stadtgebietes Hilden. 
 
Als Nachweis gilt beispielsweise eine aktuelle Studienbescheinigung in Verbindung mit einem Mietver-
trag. 
 
Wird die Ausnahme nach erfolgter Prüfung zugelassen, wird von der Vorhaltung des Mindestrestmüll-
volumens für jede nachgewiesen abwesende Person abgesehen. Die Ausnahme gilt für ein Jahr, ab 
Erteilung des Bescheides. 
Die Stadt Hilden behält sich ein jederzeitiges Recht zur Vorlage der Nachweise zur Überprüfung vor. 
 
5. § 11 Absatz 8 erhält folgende Fassung: 
 

Es können auf Antrag auf freiwilliger Basis gebildete grundstücksüberschreitende Müllgemeinschaften 
für die gemeinsame Benutzung von Abfallbehältern - MGB - (Inhalt 40 l, 60 l, 80 l, 120 l, 140 l, 240 l), 
Großraumabfallbehältern (Inhalt 660 l, 770 l, 1100 l) und Biotonnen (Inhalt 120 l, 240 l) zugelassen 
werden. Der von allen Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümern in der Müllgemein-
schaft zu unterzeichnende Antrag ist bei der Stadt Hilden (Stadtsteueramt) einzureichen. In dem Antrag 
sind der Standort der Abfallbehälter und eine Anschlusspflichtige bzw. ein Anschlusspflichtiger aus der 
Müllgemeinschaft als bevollmächtigt zu benennen. Über die Zulassung einer Müllgemeinschaft ent-
scheidet die Stadt. Eine Zulassung wird nur auf Widerruf erteilt. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung der 
Zulassung besteht nicht. 
Die übrigen Bestimmungen dieser Satzung und der Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung 
der Stadt Hilden bleiben hiervon unberührt. 
 
Die als Müllgemeinschaft zugelassenen Grundstückseigentümer/innen haften gegenüber der Stadt im 
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Hinblick auf die zu zahlenden Abfallentsorgungsgebühren als Gesamtschuldner im Sinne der §§ 421 ff 
BGB. 
 
Die Auflösung einer sowie jede sonstige Änderung innerhalb einer Müllgemeinschaft sind der Stadt Hil-
den unverzüglich anzuzeigen. 
 
6. § 13 Absatz 3 erhält folgende Fassung: 
 

Die Abfallbehälter dürfen nur soweit gefüllt werden, dass sich der Deckel schließen lässt. Abfälle dürfen 
nicht in Abfallbehälter eingestampft (insbesondere nicht maschinell verdichtet) oder in ihnen verbrannt 
werden. Es ist nicht gestattet, brennende, glühende oder heiße Abfälle in Abfallbehälter zu füllen. Die 
befüllten Behälter dürfen folgende Gewichte nicht überschreiten: 
Müllgroßbehälter - MGB - (    40 l)   20 kg 
Müllgroßbehälter - MGB - (    60 l)   30 kg 
Müllgroßbehälter - MGB - (    80 l)   40 kg 
Müllgroßbehälter - MGB - (  120 l)   50 kg 
Müllgroßbehälter - MGB - (  140 l)   55 kg 
Müllgroßbehälter - MGB - (  240 l)   80 kg 
Großraumabfallbehälter  - (  660 l) 250 kg 
Großraumabfallbehälter  - (  770 l) 280 kg 
Großraumabfallbehälter  - (1100 l) 380 kg 
 
7. § 14 Absatz 1 Buchstabe a) erhält folgende Fassung: 
 

Die Leerung der Abfallbehälter gem. § 10 Abs. 2 Buchstabe a) bis k) und 3 erfolgt 14-täglich einmal 
nach einem von der Stadt Hilden festgesetzten Plan.  
 
8. § 14 Absatz 1 Buchstabe c) erhält folgende Fassung: 
 

Die Behältnisse gem. § 10 Abs. 2 Bst. l) bis n) werden vierwöchentlich einmal nach einem von der 
Stadt Hilden festgesetzten Plan geleert. 
 

§ 2 
 
Diese Nachtragssatzung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 9. Nachtragssatzung vom 17.12.2009 zur Satzung über die Abfallentsorgung in der 
Stadt Hilden – Abfallentsorgungssatzung – vom 13.04.2000 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung NRW kann gegen 
die o.g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung ) nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b.) die o. g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Hilden, den 17.12.2009 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
 
 

3. 13. Nachtragssatzung vom 17.12.2009 zur Gebührensatzung zur Abfallentsorgungssatzung 
der Stadt Hilden vom 14.12.1995 
 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und der §§ 4 
und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) in Verbindung mit der 
Satzung über die Abfallentsorgung der Stadt Hilden (Abfallentsorgungssatzung), jeweils in den z.Zt. 
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geltenden Fassungen, hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 16.12.2009 folgende 13. 
Nachtragssatzung zur Gebührensatzung vom 14.12.1995 zur Abfallentsorgungssatzung der Stadt Hil-
den beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Gebührensatzung vom 14.12.1995 zur Abfallentsorgungssatzung der Stadt Hilden in der z.Z. gülti-
gen Fassung wird wie folgt geändert: 
 

§ 4 erhält folgende Fassung: 
 
§ 4 Gebührenmaßstab und Gebührensatz 

 
(1) Die Höhe der Abfallentsorgungsgebühr richtet sich nach der Zahl der Abfallbehälter und der Häu-

figkeit des Einsammelns und Beförderns. 
 

Sie beträgt jährlich 
 

a. für jeden 40-l-Müllgroßbehälter 53,20 € 

b. für jeden 60-l-Müllgroßbehälter 79,80 € 

c. für jeden 80-l-Müllgroßbehälter 106,40 € 

d. für jeden 120-l-Müllgroßbehälter 159,60 € 

e. für jeden 140-l-Müllgroßbehälter 186,20 € 

f. für jeden 240-l-Müllgroßbehälter 319,20 € 

g. für jeden 660-l-Großraumabfallbehälter 877,80 € 

h. für jeden 770-l-Großraumabfallbehälter 1.024,10 € 

i. für jeden 1.100-l-Großraumabfallbehälter 1.463,00 € 

j. für jede 120-l-Biotonne 13,20 € 

k. für jede 240-l-Biotonne 26,40 € 
 

bei 14-täglich einmaligem Einsammeln und Befördern. 
 

Die Abfallentsorgungsgebühr beträgt jährlich 
 

l. für jeden 660-l-Großraumabfallbehälter 1.755,60 € 

m. für jeden 770-l-Großraumabfallbehälter 2.048,20 € 

n. für jeden 1.100-l-Großraumabfallbehälter 2.926,00 € 
 

bei wöchentlich einmaligem Einsammeln und Befördern. 
 
(2) Für das Einsammeln und Befördern von städtischen Abfallsäcken beträgt die Gebühr je 

Abfallsack 4,00 €. 
Die Gebühr für die Abgabe von Restmüll am Wertstoffhof beträgt 5,00 € je angefangene 100 l 
(max. 0,5 m³).  
Für das Einsammeln und Befördern von städtischen Laubsäcken beträgt die 
Gebühr je Laubsack 0,00 €. 

 

(3) Für den Tausch/Erwerb und die Lieferung von Müllgroßbehältern und Biotonnen werden folgende  
Gebühren erhoben: 

 
a.) Austausch von Müllgroßbehältern / Biotonnen auf dem städt. Bauhof: 

 

je zu tauschendem Gefäß 5,00 € 
 

b.) Lieferung /Abholung von Müllgroßbehältern / Biotonnen an/vom anschlusspflichtigen Grund-
stück: 

 

je zu tauschendem Gefäß 10,00 € 
 

c.) Erwerb von im Handel nicht erhältlichen Müllgroßbehältern in gebrauchtem Zustand: 
 

je Gefäß 25,00 € 
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(4) Die Servicegebühr für die Dienstleistung des § 14 Abs. 7 der Abfallentsorgungssatzung beträgt: 
 

a.) bei wöchentlich einmaligem Einsammeln und Befördern 276,10 € 

b.) bei 14-täglich einmaligem Einsammeln und Befördern 138,05 € 

c.) bei vier-wöchentlich einmaligem Einsammeln und Befördern 69,03 € 

 
Die Gebührenpflicht entsteht mit dem ersten des auf die erstmalige Inanspruchnahme der 
Serviceleistung folgenden Monats. Sie endet mit dem Ende des Monats, in dem die Inanspruch-
nahme der Serviceleistung des § 14 Abs. 7 der Abfallentsorgungssatzung schriftlich abgemeldet 
wird. 

 
§ 2 

 

§ 4a erhält folgende Fassung: 
 
§ 4a Gebühren für Zusatzleistungen 
 
(1) Für die Entsorgung von Bauschutt auf dem Zentralen Bauhof in Kleinmengen (ca. 100 ltr.) wird 

eine Sondergebühr erhoben.  
Sie beträgt 5,00 € pro angefangene 100 Liter. 

 
(2) Für die Abholung von Sperrmüll im Schnellservice (Abholung innerhalb von 3 Werktagen nach 

Eingang der Anmeldung) wird eine Sondergebühr von 40,00 € erhoben. Ab einer dritten normalen 
Sperrgutanmeldung pro Kalenderjahr wird eine Gebühr von 20,00 Euro berechnet. 

 
(3) Für eine zusätzliche Entsorgung eines Sammelbehälters für Restmüll bzw. eines überfüllten oder 

überschweren Sammelbehälters gem. § 13 (3) AES wird 1/26 der Jahresgebühr nach § 4 (1) Bst. 
a - i berechnet. 

 
(4) Für eine zusätzliche Entsorgung eines nicht vorschriftsmäßig befüllten Sammelbehälters für Ab-

fälle zur Verwertung gem. § 13 (4) AES wird 1/26 der Jahresgebühr nach § 4 (1) Bst. a - i berech-
net. 

 
(5) Für eine zusätzliche Abholung eines Papiercontainers (1.100 ltr.) über den 4 wöchentlichen Tur-

nus hinaus, wird eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 8,32 € erhoben.  
 
(6) Gebührenpflichtig für die Gebühren nach den Absätzen 1 – 5 ist derjenige, der die Leistung in An-

spruch nimmt. 
Die Gebühren nach den Absätzen 1 – 2 wird sofort fällig und ist auf dem Zentralen Bauhof in bar 
zu entrichten. Gebühren nach den Absätzen 3 – 5 sind innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des 
Gebührenbescheides zu begleichen.  
Nicht im Gebührentarif aufgeführte Leistungen werden entsprechend dem Aufwand und den ak-
tuellen Stundenverrechnungssätzen abgerechnet. 

 
§ 3 

 
Diese Nachtragssatzung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. 

 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 13. Nachtragssatzung vom 17.12.2009 zur Satzung über Gebühren zur Abfallentsor-
gungssatzung der Grundstücke im Stadtgebiet Hilden vom 14.12.1995 wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung NRW kann gegen 
die o.g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 

a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b.) die o.g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  

 
Hilden, den 17.12.2009 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
 
 

4. 2. Nachtragssatzung vom 17.12.2009 zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung 
von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Hilden 
vom 25.04.2008 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen, der §§ 3 und 4 des Ge-
setzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (StReinG NRW) und der §§ 4 und 6 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG), jeweils in den zur Zeit gültigen Fassungen, 
hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 16.12.2009 folgende Satzung über die Straßenreini-
gung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) 
beschlossen: 
 

§ 1 
 

Teil 1 des Straßenverzeichnisses mit Stand vom 01.01.2009 in der zuletzt gültigen Fassung, das 
gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung Bestandteil dieser Sat-
zung ist, wird wie folgt geändert: 
 
1. Neuaufnahme und Änderung bestehender Eintragungen 
 
1446 Dietrich-Bonhoeffer-Straße ganz 

1103 Albert-Schweitzer-Weg ganz 

1229 Humboldtstraße ganz 

1238 Jägerstraße ganz 

1311b Pungshausstraße von Grünstraße bis Kilvertzheide 

1311c Pungshausstraße von Kilvertzheide bis Walder Straße 

 
Festlegung der Straßenart, Häufigkeit der Reinigung und Festlegung der Reinigungspflichtigen mit Rei-
nigungsabschnitt gemäß nachstehender Liste. 
 

Reinigung durch 
Stadt Grundstücks- 

eigentümer 

 
 
 

Straßen- 
schlüssel 

 
 
 

Straßenname 
 

Liste zu § 2 

Fahr-
bahn 

Fuß- 
gänger- 

zone 

Gehweg 
und 

Radweg 

Fahrbahn, 
Gehweg 

und 
Radweg 

 
 
 

Häufigkeit 
der 

Reinigung 
(14-täglich) 

 
 
 

Straßen- 
art 

I.        
1446 Dietrich-

Bonhoeffer-
Straße 

ganz    x 1 1 

1103 Albert-
Schweitzer-
Weg 

ganz    x 1 1 

1229 Humboldt-
straße 

ganz x  x  1 1 

1238 Jägerstraße ganz x  x  1 1 
1311b Pungshaus-

straße 
von Grünstraße bis 
Kilvertzheide 

x  x  1 1 

1311c Pungshaus-
straße 

von Kilvertzheide bis 
Walder Straße 

   x 1 1 

 
§ 2 

Inkrafttreten 
 

Die Nachtragssatzung tritt am 01.01.2010  in Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 2. Nachtragssatzung vom 17.12.2009 zur Satzung über die Straßenreinigung und die 
Erhebung von Straßenreinigungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Stadt Hil-
den vom 25.04.2008 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung NRW kann gegen 
die o.g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b.) die o. g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, den 17.12.2009 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
 
 

5. 17. Nachtragssatzung vom 17.12.2009 zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Hilden 
(Friedhofsgebührensatzung) vom 20.06.1996 
 
Aufgrund von § 4 des Bestattungsgesetzes NRW und § 7 Abs. 2 i.V.m. § 41 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe 
f der Gemeindeordnung NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV NW S. 514), hat der Rat der Stadt Hilden in seiner 
Sitzung  am 16.12.2009 folgende 17. Nachtragssatzung für die Gebührensatzung für die Friedhöfe der 
Stadt Hilden beschlossen: 
 

§ 1 
 

Die Gebührensatzung vom 20.06.1996 für die Friedhöfe der Stadt Hilden (Friedhofsgebührensatzung) 
wird wie folgt geändert: 
Der gemäß § 1 Abs. 2 der Friedhofsgebührensatzung zu dieser Satzung gehörende Gebührentarif er-
hält folgende Fassung: 
 

Gebührentarif zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der Stadt Hilden vom 20.06.1996 
 

Tarif- 
stelle/Nr. 

Gegenstand Gebühr 
€ 

Erwerb des Nutzungsrechts an Grabstellen 
1 Reihen- u. Wahlgräber 
1.1 Reihengräber für Kinder bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 

- Kindergräber (15 Jahre Ruhezeit) 416 

1.1.2 anonyme Reihengräber für Kinder bis zum vollendeten  
5. Lebensjahr - Kindergräber (15 Jahre Ruhezeit) 

416 

1.2 Reihengräber für Personen über 5 Jahre (20 Jahre Ruhe-
zeit) 537 

1.2.2 anonyme Reihengräber für Personen über 5 Jahre  
(20 Jahre Ruhezeit) 

537 

1.3 Wahlgräber - je Stelle - (30 Jahre Nutzungsrecht) 1.637 
1.4 Wahlgräber als Tiefengräber (30 Jahre Nutzungsrecht) 2.287 
1.5 Nachträgliche Herrichtung einer Wahlgrabstelle als 

Tiefengrab 
für jedes Jahr der Ruhefrist 
(aufgerundet auf volle Jah-
re) 1/60 der Gebühr nach 
Tarif-Nr. 1.4  

1.6 Pflegefreie Reihengräber ab vollendetem 5. Lebensjahr 
(20 Jahre Ruhezeit) 

866 

2 Urnengräber 
2.1.1 Urnenreihengräber (20 Jahre Ruhezeit) 523 
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Tarif- 
stelle/Nr. 

Gegenstand Gebühr 
€ 

2.1.2 anonyme Urnenreihengräber (20 Jahre Ruhezeit) 523 
2.2 Urnenwahlgräber (30 Jahre Nutzungsrecht) 1.617 
2.3 Aschestreufeld (20 Jahre Ruhezeit) 1.440 
2.4 Baumbestattung (20 Jahre Ruhezeit) 940 
2.5 Baumbestattung (Erwerb zu Lebzeiten 30 Jahre) 1.164 
3 Sonstige Erwerbskosten 
3.1 Wiedererwerb die jeweils volle Gebühr 

nach Tarifstelle 1 
3.2 Verlängerung des Nutzungsrechts Unter Beachtung der Ru-

hezeit (§ 11 der Friedhofs-
satzung) für jedes Jahr der 
Verlängerung (aufgerundet 

auf volle Jahre) 1/30 der 
Gebühr nach Tarif-Nr. 1.3 
oder 1.4, 2.2, 2.4 oder 2.5 

3.3 Hinzuerwerb einer Grabstelle gemäß § 15 Abs. 3 der Fried-
hofssatzung 

Unter Beachtung des Nut-
zungsrechts an der bereits 
innehabenden Grabstelle 

für jedes Jahr der Nut-
zungsdauer (aufgerundet 
auf volle Jahre) 1/30 der 

Gebühr nach Tarif-Nr. 1.3 
oder 1.4, 2.2, 2.4 oder 2.5 

3.4 Umschreibung des Nutzungsrechts Neuregelung in der Tarif-
stelle Sonstige Gebühren 

4 Grabbereitung: 
(Eingeschlossen sind Grabanfertigung, Grabausschmückung, Grabschließung und 
Kranzüberführung) 

4.1 Reihengräber für Kinder bis zum vollend.5. Lebensjahr - 
Kindergräber 

86 

4.1.1 Anonyme Reihengräber für Kinder bis zum vollendeten 
5. Lebensjahr - Kindergräber 86 

4.2 Reihengräber für Personen über 5 Jahre 394 
4.2.1 Anonyme Reihengräber für Personen über 5 Jahre 394 
4.3 Wahlgräber für Kinder bis zum vollend.5. Lebensjahr - Kin-

dergräber - auch bei Anfertigung eines Tiefengrabes 86 

4.4 Wahlgräber für Personen über 5 Jahre 454 
4.5 Wahlgräber für Personen über 5 Jahre als Tiefengrab 608 
4.6 Urnen-Reihengräber 112 
4.6.1 Anonyme Urnen-Reihengräber 112 
4.7 Urnen-Wahlgräber 112 
4.8 Für Aschebeisetzungen in für Erdbestattungen bestimmte 

Wahlgräber 
112 

4.10 Tieferlegung von Gebeinen bei nachträglicher Herrichtung 
einer Wahlgrabstätte als Tiefgrab 

Gebühr nach Tarif-Nr. 5.2, 
4.11 jeweils in voller Höhe 

und Gebühr nach 
Tarif-Nr.1.5 

4.11 Zwei gleichzeitige Sargbeisetzungen in einem Tiefengrab Gebühr nach Tarif-Nr. 4.5 

5 Ausgrabungen / Umbettungen 

5.1 Kinder bis zum vollend. 5. Lebensjahr vor Ablauf der Ruhe-
zeit 709 

5.2 Personen über 5 Jahre vor Ablauf der Ruhezeit 2.126 
5.3 Kinder bis zum vollend. 5. Lebensjahr nach Ablauf der Ru-

hezeit 443 

5.4 Personen über 5 Jahre nach Ablauf der Ruhezeit 455 
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Tarif- 
stelle/Nr. 

Gegenstand Gebühr 
€ 

5.5 Urnen 356 
5.6 Wiederbeisetzung auf Friedhöfen der Stadt Hilden 

In den Gebühren sind die Kosten für Gebeinsärge und für 
an Grabanlagen entstehende Schäden sowie Gestellung 
von Hilfskräften nicht enthalten. 

Gebühr nach Tarif-St. 4 

6 Gebühr für die Genehmigung von Grabmalen jeglicher Art 
6.1 Reihengräber 

stehende Grabmale (15 Jahre) 
(incl. Standfestigkeitsprüfung) 
stehende Grabmale (20 Jahre) 
(incl. Standfestigkeitsprüfung) 
liegende Grabmale 
(ohne Standfestigkeitsprüfung) 

 
41 
 

46 
 

26 

6.2 Wahlgräber 
stehende Grabmale 
(incl. Standfestigkeitsprüfung) 
liegende Grabmale 
(ohne Standfestigkeitsprüfung) 

 
56 
 

26 

6.3 Genehmigungen von Einfassungen im alten Teil des Stadt-
friedhofes 15 

7 Sonstige Gebühren 
7.1 Umschreibung des Nutzungsrechts 17 
7.2 entfällt  
7.3 Genehmigung zum Befahren der Friedhöfe mit Privat - PKW 13 
7.4 entfällt  
7.5 Benutzung der Leichenzelle  86 

7.6 entfällt  
7.7 entfällt  
7.8 Benutzung und Ausschmückung der Trauerhalle 254 
8 Unterhaltung von Grabstellen  
8.1 Unterhaltung anonymer Begräbnisstätten  
8.1.1 Anonyme Reihengräber bis zum vollendeten 5. Lebensjahr  

(15 Jahre Ruhezeit) 222 

8.1.2 Anonyme Reihengräber für Personen über 5 Jahre  
(20 Jahre Ruhezeit) 

295 

8.1.3 Anonyme Urnenreihengräber (20 Jahre Ruhezeit) 130 
8.2 Unterhaltung bei Rückgabe des Nutzungsrechtes bis zum 

Ablauf der Ruhefrist € / Jahr.  
Die Jahresgebühr zu Ziffer 8.2.1, 8.2.2 und 8.2.3 kann bis 
zum Ablauf der Ruhefrist vom Nutzungsberechtigten abge-
löst werden.  
Der Betrag ist jeweils für das gesamte Jahr zu zahlen. 

 

 Wahlgrab - je Stelle 44 
8.2.2 Reihengrab 37 
8.2.3 Urnenreihengrab / Urnenwahlgrab 22 
8.3 Pflegefreies Reihengrab 443 
8.4 Aschestreufeld 295 
8.5 Baumbestattung (20 Jahre) 443 
8.6 Baumbestattung (30 Jahre) 665 
9. Nicht im Gebührentarif aufgeführte Bestattungsleistungen 

werden entsprechend dem Aufwand (Stundendurch-
schnittswert) berechnet. 

 

10. Eine darüber hinausgehende Gebührenerhebung nach 
Maßgabe der Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Hil-
den in der jeweils geltenden Fassung bleibt unberührt. 
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§2 
 

Diese Nachtragssatzung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende 17. Nachtragssatzung vom 17.12.2009 zur Gebührensatzung für die Friedhöfe der 
Stadt Hilden (Friedhofsgebührensatzung) vom 20.06.1996 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung NRW kann gegen 
die o. g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung ) nicht 
mehr geltend gemacht werde, es sei denn, 
 

a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b.) die o. g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Hilden, den 17.12.2009 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
 
 

6. Festsetzung der privatrechtlichen Entgelte für die Nutzung von Straßengrundstücken (§ 23 
Straßen- und Wegegesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW)) - Entgeltordnung - für 
die Einräumung von Rechten zur sonstigen Benutzung des Straßeneigentums der Stadt Hilden 
(Über- und Unterbauungen, Einbauten) vom 17.12.2009 
 
Aufgrund des § 41 Abs. 1 S. 2 Buchstabe i) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) hat der Rat der 
Stadt Hilden in seiner Sitzung am 16.12.2009 folgende privatrechtliche Entgeltordnung für die Einräu-
mung von Rechten zur sonstigen Benutzung des Straßeneigentums der Stadt Hilden beschlossen: 
 
1. Sonstige Benutzung 
 

Sonstige Benutzung im Sinne dieser Entgeltordnung ist die Einräumung eines bürgerlichen Rechtes zur 
Benutzung des Straßeneigentums nach den Bestimmungen des § 23 des Straßen- und Wegegesetzes 
des Landes Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) durch Über- und Unterbauungen und Einbauten. 
 
2. Erlaubnis 
 

Für die sonstige Benutzung des Straßeneigentums der Stadt Hilden durch Über- und Unterbauungen 
und Einbauten ist vom Benutzer/Gestattungsnehmer vorab formlos die Erlaubnis bei der Stadt Hilden 
zu beantragen.  
Sollte die Stadt der sonstigen Benutzung nach Prüfung des Antrags zustimmen, erfolgt dies durch Ab-
schluss eines entgeltlichen Gestattungsvertrages zwischen der Stadt Hilden und dem Benut-
zer/Gestattungsnehmer. 
Die Höhe des Entgeltes für die Erlaubnis/Gestattung richtet sich nach den folgenden Vorschriften die-
ser Entgeltordnung. 
 
3. Verpflichtungen des Benutzers/Gestattungsnehmers 
 

3.1. Der Benutzer/Gestattungsnehmer hat sich in dem Gestattungsvertrag zu verpflichten, für alle sich 
aus der Benutzung ergebenden Schäden aufzukommen, die Stadt Hilden von Ansprüchen Dritter 
freizustellen, etwaige Anlagen ordnungsgemäß zu unterhalten, auf Verlangen der Stadt Hilden zu 
ändern sowie bei Beendigung des Vertragsverhältnisses zu beseitigen und die Straße ordnungs-
gemäß wiederherzustellen. Außerdem ist festzulegen, welche Vorkehrungen er im Einzelfall zum 
Schutz der Straße und des Verkehrs zu treffen hat. 

 
3.2. Der Benutzer/Gestattungsnehmer hat sich außerdem vertraglich zu verpflichten, der Stadt Hilden 

alle Kosten zu ersetzen, die dieser durch die Benutzung zusätzlich entstehen. 
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3.3. In dem Vertrag ist eine Bestimmung aufzunehmen, dass der Benutzer/Gestattungsnehmer bei 
Kündigung des Vertrages, bei Sperrung, Änderung oder Einziehung der Straße keinen Ersatzan-
spruch gegen die Stadt Hilden hat. 

 
4. Überbauungen/ Unterbauung 
 

4.1. Eine Überbauung liegt vor, wenn Bauteile von Anliegergrundstücken in den Straßenraum ragen 
oder wenn solche Anlagen auf öffentlicher Straßenfläche errichtet werden, die den Gemein-
gebrauch nicht beeinträchtigen. 
Für die Überbauung wird ein einmaliges Entgelt in Höhe des Bodenwertes des Baugrundstückes 
erhoben.  
Der Bodenwert wird der Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses entnommen. 

 
Bei einer Überbauung ab dem 1. Obergeschoss wird ein anteiliges Entgelt erhoben.  
Das Anteilsentgelt wird wie folgt errechnet: 

  Bodenwert multipliziert mit der Zahl der überbauten Geschosse 
  dividiert durch die Anzahl der Geschosse 
 
4.2. Eine Unterbauung liegt vor, wenn Bauteile von Anliegergrundstücken unterirdisch in den Straßen-

raum ragen oder wenn solche Anlagen unterhalb der öffentlichen Straßenfläche errichtet werden, 
die den Gemeingebrauch nicht beeinträchtigen. 
Für die Unterbauung wird ein einmaliges Entgelt in Höhe des  
Bodenwertes des Baugrundstückes erhoben.  
Der Bodenwert wird der Bodenrichtwertkarte des Gutachterausschusses entnommen. 

 
5. Nutzungen im Zusammenhang mit hochbaulichen Anlagen 

 €/jährlich 
5.1. Vordächer / Markisen  

 a) bis 3 qm auskragende Gesamtfläche der Überbauung  
  je Vordach /Markise 150,- 

 b) über 3 qm auskragende Gesamtfläche der Überbauung  
je Vordach / Markise 250,- 

 
5.2. Vordachwerbeanlagen     
  a) bis 3 qm auskragende Gesamtfläche der Überbauung 150,- 
  (umfasst sämtliche Ausstecker der Werbeanlage insgesamt) 

 b) über 3 qm auskragende Gesamtfläche der Überbauung  250,- 
 (umfasst sämtliche Ausstecker der Werbeanlage insgesamt) 

  
5.3. Werbeanlage/ Pylon (freistehend)  

je angefangenen qm Grundfläche 120,- 
 

5.4. Schaufenster/Vitrine 
a) bis 5 qm Gesamtfläche der Überbauung 250,- 
b) über 5 qm bis 15 qm Gesamtfläche der Überbauung 750,- 
c) über 15 qm Gesamtfläche der Überbauung 1.250,- 

 
5.5. Müllboxen 

a) bis 3 qm auskragende Gesamtfläche der Überbauung 120,- 
b) über 3 qm auskragende Gesamtfläche der Überbauung 300,- 

 
6. Weitere oberirdische Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes 
 
6.1. Blumenkübel je angefangenen qm 75,- 
 
6.2. Poller je Poller 26,- 
 
6.3. Postablagekasten je Kasten bis zu 0,75 qm Grundfläche 75,- 
 
6.4. Mast je Mast 26,- 
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6.5. Bodenleuchten je Leuchte 26,- 
hinzu kommt ein Entgelt für die Stromzuleitung nach Nr. 7.1 

 
6.6. Bodenhülsen je Hülse 26,- 
 
7. Unterirdische Nutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes 
 
7.1. Kabel  -  Elektrizität / Nachrichtenleitung jedweder Art 
 im öffentlichen Verkehrsraumes (pro lfd. m) 2,- 
 je Antrag mindestens 30,- 
  je Antrag höchstens 2.000,- 
 
7.2. Kanäle / Ver- und Entsorgungsleitungen 
 im öffentlichen Verkehrsraumes (pro lfd. m) 5,- 
  je Antrag mindestens 50,- 
  je Antrag höchstens 2.500,- 
 
7.3. sonstige unterirdische Kästen / Schächte je Kasten/Schacht 40,- 

z.B. Lichtschächte/Kontrollschächte 
 
 €/einmalig 

 
7.4. Stützen bzw. Anker zur Baugruben- oder Gebäudeabsicherung  

je Anker 60,- 
 
7.5. Baugrubenverbau 

(Dicht- Schlitz- oder Spundwand) 
a) bis 20 m Verbau 200,- 
b) je weitere angefangene 10 m Verbau 65,- 

 
8. Einzelfälle 

 
In Einzelfällen, die von den v. g. Fallgruppen (Ziffer 4 bis 7) nicht abschließend erfasst werden, ist das 
Entgelt besonders zu berechnen und zu vereinbaren. 
 
9. Entgeltverzicht 
 
Ein Entgelt wird nicht erhoben 
 
9.1.  bei Überbauungen durch 
 

a) untergeordnete Bauteile, die keine Nutzungserweiterung der Baufläche bewirken (z.B. Fens-
terbänke, Balkone, Vordächer) 

 
b) nachträglich vorgehängter Wärmedämmung und nachträglich vorgehängter Fassaden, die 

nicht mehr als 10 cm in den Verkehrsraum ragen, soweit eine Gehweg-Restbreite von min-
destens 1,30 m verbleibt. 

 Im Falle eines kombinierten Geh-/Radweges beträgt die erforderlich Restbreite 
 2,30m. 

 
9.2.  bei anderen Nutzungen 

Liegt die Nutzung überwiegend im öffentlichen Interesse, kann im Einzelfall auf das Entgelt ganz 
oder teilweise verzichtet werden. 

 
10. Entgeltverrechnung 
 
In folgenden Fällen kann die Verrechnung von einem Entgelt erfolgen: 
 
10.1. bei öffentlichem Interesse  

Wenn die Stadt im Einzelfall die Unter- bzw. Überbauung des öffentlichen Verkehrsraums durch 
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Gebäude aus stadtgestalterischen Gründen wünscht (z.B. Fassade in Fußgängerzone) und der 
Gebäudeeigentümer/Bauherr dadurch einen höheren Aufwand hat, kann in diesem Fall unter Be-
rücksichtigung des öffentlichen Interesse für die erhöhte Investition ein angemessener Betrag von 
der Entgeltsumme abgezogen werden. 

 
10.2. bei dem Ersatz von bestehenden Über-/ Unterbauten 

Werden bestehende Unter- bzw. Überbauungen des öffentlichen Verkehrsraums durch Gebäude-
neubauten mit gleichem oder veränderten Umfang ersetzt, kann das im Wege der Ablösung be-
reits gezahlte Entgelt im begründeten Einzelfall auf den errechneten Betrag der neuen Unter- 
bzw. Überbauung ganz oder teilweise angerechnet werden. 

 
11.  Verwaltungskosten 
 
Zusätzlich zu den Entgelten nach Ziffer 3 bis 9 wird für die Prüfung der eingereichten Planunterlagen 
sowie für die Ausarbeitung des Gestattungsvertrages ein einmaliges Entgelt i. H. v. 17,- € je angefan-
gene halbe Stunde berechnet. 
 
12. Inkrafttreten 
 
Diese Entgeltordnung tritt am Tag nach der Bekanntmachung des Ratsbeschlusses in Kraft. 
 
 
Hilden, den 17.12.2009 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
 
 

7. 4. Nachtragssatzung vom 17.12.2009 zur Satzung über Gebühren für die Entwässerung der 
Grundstücke im Stadtgebiet Hilden 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03.02.2004 (GV NRW S. 96), und der §§ 1, 2, 4, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
05.04.2005 ( GV NRW S.247), und des § 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 
(LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 03.05.2005 (GV NRW S.463ff.), hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 
16.12.2009 folgende Satzung über Gebühren für die Entwässerung der Grundstücke im Stadtgebiet 
Hilden beschlossen: 
 

§ 1 
 

1. § 3 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Schmutzwassergebühr beträgt je m³ Schmutzwasser € 1,74 und setzt sich zusammen aus ei-

ner Schmutzwasserreinigungsgebühr (0,85 € / m³ Schmutzwasser) und einer Schmutzwasserablei-
tungsgebühr (0,89 €/ m³ Schmutzwasser). 

 
2. § 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Niederschlagswassergebühr für Grundstücksflächen nach § 4 Abs. 1 dieser Satzung beträgt je 

angefangenen m2 bebaute und/oder befestigte Grundstücksfläche 0,58 €. 
 
 

§ 2 
 

Diese Nachtragssatzung tritt am 01.01.2010 in Kraft 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 4. Nachtragssatzung vom 17.12.2009 zur Satzung über Gebühren für die Entwässe-
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rung der Grundstücke im Stadtgebiet Hilden vom 15.12.2005 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der GO NRW kann gegen die o. g. Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung ) nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn, 
 

a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b.) die o. g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Hilden, den 17.12.2009 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
 
 

8. Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwas-
seranlage der Stadt Hilden - Entwässerungssatzung - vom 17.12.2009 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung 14.7.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
9.10.2007 (GV. NR. 2007 S. 380) sowie der §§ 51ff. des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-
Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.6.1995 (GV. NRW. 1995, S. 926), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 11.12.2007 (GV NRW 2007, S. 708ff.), hat der Rat der Stadt Hilden am 
16.12.2009 folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 Allgemeines 
 

(1) Die Abwasserbeseitigungspflicht der Stadt Hilden umfasst unter anderem das Sammeln, Fortlei-
ten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser des im Gemeindegebiet 
anfallenden Abwassers sowie das Entwässern und Entsorgen des Klärschlamms.  
Zur Abwasserbeseitigungspflicht gehören nach § 53 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 bis Nr. 7 LWG NRW insbeson-
dere 
 

1. die Planung der abwassertechnischen Erschließung von Grundstücken, deren Bebaubarkeit nach 
Maßgabe des Baugesetzbuches durch einen Bebauungsplan, einen Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan oder eine Klarstellungs-, Entwicklungs-, und Ergänzungssatzung begründet worden 
ist, 

 

2. das Sammeln und das Fortleiten des auf den Grundstücken des Gemeindegebietes anfallenden 
Abwassers sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Plänen nach § 58 Abs. 1 LWG NRW 

 

3. das Behandeln und die Einleitung des nach Nummer 2 übernommenen Abwassers sowie die Auf-
bereitung des durch die Abwasserbeseitigung anfallenden Klärschlamms für seine ordnungsge-
mäße Verwertung oder Beseitigung, 

 

4. die Errichtung und der Betrieb sowie die Erweiterung oder die Anpassung der für die Abwasser-
beseitigung nach den Nummern 2 und 3 notwendigen Anlagen an die Anforderungen des § 18 b 
Wasserhaushaltsgesetzes und des § 57 LWG NRW, 

 

5. das Einsammeln und Abfahren des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms und dessen Aufbe-
reitung für eine ordnungsgemäße Verwertung oder Beseitigung; hierfür gilt die gesonderte Sat-
zung der Stadt Hilden über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläran-
lagen, abflusslose Gruben) vom 10.07.1991 in der jeweils geltenden Fassung. 

 

6. die Überwachung von Abwasserbehandlungsanlagen im Falle des § 53 Abs. 4 LWG NRW. 
 

7. die Vorlage des Abwasserbeseitigungskonzeptes nach Maßgabe des § 53 Abs. 1 a und b LWG 
NRW 

 
(2) Die Stadt Hilden stellt zum Zweck der Abwasserbeseitigung in ihrem Gebiet und zum Zweck der 
Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung anfallenden Rückstände 
die erforderlichen dezentralen und zentralen Anlagen als öffentliche Einrichtung zur Verfügung (öffentli-
che Abwasseranlagen).  
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Die öffentlichen, dezentralen und zentralen Abwasseranlagen bilden eine rechtliche und wirtschaftliche 
Einheit. Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören auch Gräben.  
Das Gleiche gilt für natürliche Wasserläufe, soweit diese der Fortleitung von Niederschlagswasser die-
nen. 
 
(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlage sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, 
Erweiterung, Erneuerung, Änderung, Sanierung oder Beseitigung bestimmt die Stadt Hilden im Rah-
men der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht. 
 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Satzung bedeuten: 
 
1. Abwasser: 

Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser im Sinne des § 51 Abs. 1 LWG NRW. 
 

2. Schmutzwasser: 
Schmutzwasser ist das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen Ge-
brauch in seinen Eigenschaften veränderte und das bei Trockenwetter damit zusammen abflie-
ßende Wasser. Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ab-
lagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten. 

 
3. Niederschlagswasser: 

Niederschlagswasser ist das von Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten 
Flächen abfließende und gesammelte Wasser. 

 

4. Mischsystem: 
Im Mischsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser gemeinsam gesammelt und fortge-
leitet. 

 

5. Trennsystem: 
Im Trennsystem werden Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt gesammelt und fortgeleitet. 

 

6. Öffentliche Abwasseranlage: 
a) Zur öffentlichen Abwasseranlage gehören alle von der Stadt Hilden selbst oder in ihrem Auf-

trag betriebenen Anlagen, die dem Sammeln, Fortleiten, Behandeln und Einleiten von Abwas-
ser sowie der Verwertung oder Beseitigung der bei der gemeindlichen Abwasserbeseitigung 
anfallenden Rückstände dienen. 

 

b) Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage gehören die Grundstücksanschlussleitungen. 
 

c) In den Gebieten, in denen die Abwasserbeseitigung durch ein Druckentwässerungsnetz er-
folgt und sich Teile eines solchen Netzes auf den Privatgrundstücken befinden, gehören die 
Hausanschlussleitungen einschließlich der Druckstationen nicht zur öffentlichen Abwasseran-
lage. 

 

d) Nicht zur öffentlichen Abwasseranlage im Sinne dieser Satzung zählt die Entsorgung von 
Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben, die in der Satzung über die Entsorgung von 
Grundstückentwässerungsanlagen der Stadt Hilden 10.07.1991 geregelt ist. 

 

7. Anschlussleitungen: 
Unter Anschlussleitungen im Sinne dieser Satzung werden Grundstücksanschlussleitungen und 
Hausanschlussleitungen verstanden. 

 

a) Grundstücksanschlussleitungen sind die Leitungen von der öffentlichen Abwasseranlage bis 
zur Grenze des jeweils anzuschließenden Grundstücks. 

 

b) Hausanschlussleitungen sind Leitungen von der privaten Grundstücksgrenze bis zu dem Ge-
bäude auf dem Grundstück, in dem Abwasser anfällt. Zu den Hausanschlussleitungen gehö-
ren auch Leitungen unter der Bodenplatte des Gebäudes auf dem Grundstück, in dem Ab-
wasser anfällt, sowie Revisions- bzw. Inspektionsöffnungen und Einsteigschächte mit Zugang 
für Personal.  
Bei Druckentwässerungsnetzen ist die Druckstation (inklusive Druckpumpe) auf dem privaten 
Grundstück Bestandteil der Hausanschlussleitung. 
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8. Haustechnische Abwasseranlagen: 
Haustechnische Abwasseranlagen sind die Einrichtungen innerhalb und an zu entwässernden 
Gebäuden, die der Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung, Rückhaltung und Ableitung des Abwas-
sers auf dem Grundstück dienen (z.B. Abwasserrohre im Gebäude, Dachrinnen, Hebeanlage). 
Sie gehören nicht zur öffentlichen Abwasseranlage. 

 

9. Druckentwässerungsnetz: 
Druckentwässerungsnetze sind zusammenhängende Leitungsnetze, in denen der Transport von 
Abwasser einer Mehrzahl von Grundstücken durch von Pumpen erzeugten Druck erfolgt. 
Die Druckpumpen und Pumpenschächte sind regelmäßig technisch notwendige Bestandteile des 
jeweiligen Gesamtnetzes, sie sind jedoch Bestandteil der Hausanschlussleitung, die nicht zur öf-
fentlichen Abwasseranlage gehört. 

 

10. Abscheider: 
Abscheider sind Fettabscheider, Leicht- und Schwerflüssigkeitsabscheider, Stärkeabscheider und 
ähnliche Vorrichtungen, die das Eindringen schädlicher Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage 
durch Abscheiden aus dem Abwasser verhindern. 

 

11. Anschlussnehmer: 
Anschlussnehmer ist der Eigentümer/die Eigentümerin eines Grundstücks, das an die öffentliche 
Abwasseranlage angeschlossen ist. § 20 Absatz 1 gilt entsprechend. 

 

 
 
12. Indirekteinleiter: 

Indirekteinleiter/Indirekteinleiterin ist derjenige/diejenige, der Abwasser in die öffentliche Abwas-
seranlage einleitet oder sonst hineingelangen lässt. 

 
13. Grundstück: 

Grundstück ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder zusammenhängende Grund-
besitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich auf einem Grundstück 
mehrere bauliche Anlagen, so kann die Gemeinde für jede dieser Anlagen die Anwendung der für 
Grundstücke maßgeblichen Vorschriften dieser Satzung verlangen. 

 
14. Sonstige Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage 

Eine Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlage liegt auch dann vor, wenn von bebauten 
oder befestigten Flächen über befestigte Flächen oberirdisch aufgrund des Gefälles Nieder-
schlagswasser unmittelbar oder mittelbar in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. 

 
§ 3 Anschlussrecht 
 
Jeder Eigentümer/Eigentümerin eines im Gebiet der Stadt Hilden liegenden Grundstücks ist vorbehalt-
lich der Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Gemeinde den Anschluss seines/ihres 
Grundstücks an die bestehende öffentliche Abwasseranlage zu verlangen (Anschlussrecht). 
 
§ 4 Begrenzung des Anschlussrechts 
 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich nur auf solche Grundstücke, die an eine betriebsfertige und 
aufnahmefähige öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden können. Dazu muss die öffentliche 
Abwasserleitung in unmittelbarer Nähe des Grundstücks oder auf dem Grundstück verlaufen. Eine öf-
fentliche Abwasserleitung verläuft auch dann in unmittelbarer Nähe des Grundstücks, wenn über einen 
öffentlichen oder privaten Weg ein unmittelbarer Zugang zu einer Straße besteht, in welcher ein öffent-
licher Kanal verlegt ist. Die Stadt Hilden kann den Anschluss auch in anderen Fällen zulassen, wenn 
hierdurch das öffentliche Wohl nicht beeinträchtigt wird. 
 
(2) Die Stadt Hilden kann den Anschluss versagen, wenn die Voraussetzungen des § 53  Abs. 4 Satz 
1 LWG NRW zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf Antrag der Stadt Hilden auf den pri-
vaten Grundstückseigentümer durch die untere Wasserbehörde erfüllt sind. Dieses gilt nicht, wenn sich 
der Grundstückseigentümer/ die Grundstückseigentümerin bereit erklärt, die mit dem Anschluss ver-
bundenen Mehraufwendungen zu tragen. 
 
(3) Der Anschluss ist ausgeschlossen, soweit die Gemeinde von der Abwasserbeseitigungspflicht be-
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freit ist. 
 
§ 5 Anschlussrecht für Niederschlagswasser 
 
(1) Das Anschlussrecht erstreckt sich grundsätzlich auch auf das Niederschlagswasser. 
 
(2) Dieses gilt jedoch nicht für Niederschlagswasser von Grundstücken, bei denen die Pflicht zur Be-
seitigung des Niederschlagswassers gemäß § 53 Absatz 3 a Satz 1 LWG dem Eigentümer des Grund-
stücks obliegt. 
 
(3) Darüber hinaus ist der Anschluss des Niederschlagswassers nicht ausgeschlossen, wenn die 
Gemeinde von der Möglichkeit des § 53 Abs. 3 a Satz 2 LWG NRW Gebrauch macht. 
 
§ 6 Benutzungsrecht 
 
Nach der betriebsfertigen Herstellung der Anschlussleitung hat der Anschlussnehmer/ die Anschluss-
nehmerin vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Satzung und unter Beachtung der technischen 
Bestimmungen für den Bau und den Betrieb der haustechnischen Abwasseranlagen das Recht, das auf 
seinem/ihrem Grundstück anfallende Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benut-
zungsrecht). 
 
§ 7 Begrenzung des Benutzungsrechts 
 
(1) Die Stadt Hilden macht die Einleitung von einer Vorbehandlung oder Rückhaltung abhängig, 
wenn die Beschaffenheit oder Menge des einzuleitenden Abwassers dies erfordert.  
In die öffentliche Abwasseranlage dürfen solche Stoffe und Abwässer nicht eingeleitet werden, die auf-
grund ihrer Inhaltsstoffe 
 

1. die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder 
 

2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährden oder gesundheitlich be-
einträchtigen oder 

 

3. die Abwasseranlage in ihrem Bestand angreift oder ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung ge-
fährdet, erschwert oder behindert oder 

 

4. den Betrieb der Abwasserbehandlung erheblich erschweren oder verteuern oder 
 

5. die Klärschlammbehandlung,- beseitigung oder -verwertung beeinträchtigen oder verteuern oder 
 

6. die Abwasserreinigungsprozesse in der Abwasserbehandlungsanlage so erheblich stören, dass 
dadurch die Anforderungen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden 
können. 

 
(2) In die öffentliche Abwasseranlage dürfen insbesondere nicht eingeleitet werden: 
 

1. feste Stoffe, auch in zerkleinertem Zustand, die zu Ablagerungen oder Verstopfungen in der Ka-
nalisation führen können; 

 

2. Schlämme aus Neutralisations-, Entgiftungs- und sonstigen privaten Behandlungsanlagen; 
 

3. Abwässer und Schlämme aus Anlagen zur örtlichen Abwasserbeseitigung, insbesondere aus 
Kleinkläranlagen, abflusslosen Gruben, Sickerschächten, Schlammfängen und gewerblichen 
Sammelbehältern, soweit sie nicht in eine für diesen Zweck vorgesehene gemeindliche Einlei-
tungsstelle eingeleitet werden; 

 

4. flüssige Stoffe, die im Kanalnetz erhärten können, sowie Stoffe, die nach Übersättigung im Ab-
wasser in der Kanalisation ausgeschieden werden und zu Abflussbehinderungen führen können; 

 

5. nicht neutralisierte Kondensate aus erd- und flüssiggasbetriebenen Brennwertanlagen mit einer 
Nennwärmeleistung von mehr als 25 KW sowie nicht neutralisierte Kondensate aus sonstigen 
Brennwertanlagen: 

 

6. radioaktives Abwasser; 
 

7. Inhalte von Chemietoiletten; 
 

8. nicht desinfiziertes Abwasser aus Infektionsabteilungen von Krankenhäusern und medizinischen 
Instituten; 
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  9. flüssige Stoffe aus landwirtschaftlicher Tierhaltung wie Gülle und Jauche; 
 

10. Silagewasser; 
 

11. Grund-, Drainage- und Kühlwasser; 
 

12. Blut aus Schlachtungen; 
 

13. gasförmige Stoffe und Abwasser, das Gase in schädlichen Konzentrationen freisetzen kann; 
 

14. feuergefährliche und explosionsfähige Stoffe sowie Abwasser, aus dem explosionsfähige Gas-
Luft-Gemisch entstehen können; 

 

15. Emulsionen von Mineralölprodukten; 
 

16. Medikamente und pharmazeutische Produkte; 
 

17. Abwässer und sonstige Stoffe aus Infektionsabteilungen und septischen Bereichen von Kranken-
häusern o. ä. Einrichtungen sowie solche aus anderen Bereichen mit hoher Infektionsgefahr, etwa 
Laboratorien und Tierversuchsanstalten, die einen erhöhten Anteil an infektiösen Keimen aufwei-
sen; 

 

18. Abwässer oder sonstige Stoffe aus Laboratorien, Instituten und Betrieben, in denen neue Kombi-
nationen von Nukleinsäuren geschaffen oder gentechnische Experimente durchgeführt werden 
oder in denen mit gentechnologisch manipulierten Organismen gearbeitet wird, soweit sie unbe-
handelt sind;  

19. Stoffe, die giftig, feuergefährlich, explosiv, fett- oder ölhaltig oder seuchenverdächtig sind sowie 
solche, die übel riechende oder explosive Dämpfe oder Gase bilden oder schädlich sind, z.B.  
- Säuren und Laugen, 
- Benzin, Heizöl, Schmieröle, tierische und pflanzliche Öle und Fett, 
- Blut und Molke,  
- Jauche, Gülle, Mist, Silagewasser, 
- Kaltreiniger und sonstige Reinigungsmittel, die die Ölabscheidung verhindern,  
- Emulsionen von Mineralölprodukten, z.B. von Schneid- und Bohrölen, Bitumen und Teer, 
- Karbide, die Acetylen bilden, spontan sauerstoffverbrauchende Stoffe, wie z.B. Natrium-Sulfid 

oder Eisen-II-Sulfat in Konzentrationen, die anaerobe Verhältnisse in der Kanalisation eintreten 
lassen, 

- radioaktive Stoffe. 
 

Grenzwerte nach Abs. 3 werden berücksichtigt.  
 

20. Problemstoffe und Chemikalien enthaltendes Abwasser, z.B. solches mit Pflanzenschutz- und 
Holzschutzmitteln, Lösungsmitteln (z.B. Farbverdünner), Medikamenten und pharmazeutischen 
Produkten, Beizmitteln, soweit die Grenzwerte oder/und Anforderungen nach Abs. 3 überschritten 
werden. 

 
(3) Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn folgende Grenzwerte an der Übergabestelle zur öf-
fentlichen Abwasseranlage nicht überschritten sind: 
 
a) Grenzwerte, die am Übergabeschacht (Prüfschacht im Anschlusskanal) bzw. am Übergabepunkt 

zur öffentlichen Abwasseranlage einzuhalten sind: 
 

1.1 Temperatur     35° Celsius 
 

1.2 PH-Wert      6,0 - 10,0 
 

1.3 Absetzbare Stoffe (Nach 2-stündiger Absetzzeit)     10 ml/l 
 

1.4 CSB-Abbau nach 24 Stunden mind. 75 % 
 

1.5 Kohlenwasserstoff index     20 mg/l 
 

1.6 Schwerflüchtige lipophile Stoffe    250 mg/l 
 

1.7 Phenol-Index nach Destillation (C6H5OH)   100 mg/l 
 

1.8 Fluorid       50 mg/l 
 

1.9 Nitrit-Stickstoff        5 mg/l 
 

1.10 Sulfate  Wert für Betonkanäle   600 mg/l  
 

   Wert für Steinzeugkanäle    1300 mg/l  
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1.11 Ammonium (NH4) - und Ammoniak (NH3) – Stickstoff     80 mg/l 
 

1.12 Ges-Eisen     20 mg/l 
 

1.13 Aluminium      20 mg/l 
 

1.14 abfiltrierbare Stoffe/suspendierte Stoffe   400 mg/l 
 
Das Abwasser darf keine Hemmung der Aktivität des Belebtschlammes des zugehörigen Klärwerkes 
bewirken. 
 
b) Anforderungen und Grenzwerte, die im Abwasserteilstrom und am Übergabeschacht (Prüfschacht 

im Anschlusskanal) bzw. am Übergabepunkt zur öffentlichen Abwasseranlage einzuhalten sind:  
 
Alle Abwässer, die gefährliche Stoffe im Sinne des § 7a Wasserhaushaltsgesetz (WHG) enthalten, 
müssen vor ihrer Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage die Grenzwerte einhalten, welche 
dem Stand der Technik entsprechen. Der Stand der Technik wird insbesondere durch die Verwal-
tungsvorschriften der Bundesregierung zu § 7a WHG wiedergegeben. Diese Anforderungen und 
Grenzwerte gelten als Anforderungen und Grenzwerte im Sinne dieser Satzung. 

 
Bis zum In-Kraft-Treten der jeweiligen Verwaltungsvorschriften und wenn die Verwaltungsvorschrif-
ten keine Regelungen enthalten, gelten folgende Werte: 
1. Organische Lösungsmittel 
 
a) mit Wasser mischbar 

nur nach spez. Festlegung 
 

b) mit Wasser nicht mischbar 
maximal ihrer Wasserlöslichkeit (im Einzelfall nach spez. Festlegung) 

 
2. Metalle (gelöst und ungelöst) 
 

a) Chrom-VI  0,1 mg/l 
 

b) Ges.-Chrom  0,5 mg/l 
 

c) Kupfer  0,5 mg/l 
 

d) Silber  1,0 mg/l 
 

e) Cadmium  0,2 mg/l 
 

f) Nickel  0,5 mg/l 
 

g) Zink  2,0 mg/l 
 

h) Zinn  2,0 mg/l 
 

i) Blei  0,5 mg/l 
 

k) Quecksilber  0,05 mg/l 
 

l) Arsen  0,1 mg/l 
 

m) Kobalt  1,0 mg/l 
 

n) Selen  1,0 mg/l 
 

o) Barium  2,0 mg/l 
 

3. Leicht freisetzbares Cyanid 0,2 mg/l 
 
4. Freies Chlor   0,5 mg/l 
 
5. Sulfid   1,0 mg/l 
 
6. AOX   1,0 mg/l 
 
7. Leicht flüchtige halogene Kohlenwasserstoffe  

(LHKW) berechnet als Chlor 0,1 mg/l 
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Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, diese Grenzwerte einzuhalten, darf 
nicht erfolgen. 
 
(4) Die Stadt Hilden kann im Einzelfall Schadstofffrachten, Volumenstrom und/oder Konzentration 
festlegen. Sie kann das Benutzungsrecht davon abhängig machen, dass auf dem Grundstück eine 
Vorbehandlung oder eine Rückhaltung und dosierte Einleitung des Abwassers erfolgt. 
 
(5) Eine Einleitung von Abwasser in die öffentliche Abwasseranlage auf anderen Wegen als über die 
Anschlussleitung eines Grundstückes und/oder der in § 2 Nr. 14 genannten Form darf nur mit Einwilli-
gung der Gemeinde erfolgen. 
 
(6) Die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage ist ausgeschlossen, soweit die Stadt Hilden von 
der Abwasserbeseitigungspflicht befreit ist. 
 
(7) Die Stadt Hilden kann auf Antrag befristete, jederzeit widerrufliche Befreiungen von den Anforde-
rungen der Absätze 2 bis 6 erteilen, wenn sich andernfalls eine nicht beabsichtigt Härte für den Ver-
pflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen.  
Insbesondere kann die Stadt Hilden auf Antrag zulassen, dass Grund-, Drainage- und Kühlwasser der 
Abwasseranlage zugeführt wird. Der Indirekteinleiter/ die Indirekteinleiterin hat seinem/ihrem Antrag die 
von der Stadt Hilden verlangten Nachweise beizufügen. 
 
(8) Die Stadt Hilden kann die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um 
 

1. das Einleiten oder Einbringen von Abwasser oder Stoffen zu verhindern, das unter Verletzung 
der Absätze 1 und 2 erfolgt; 

 

2. das Einleiten von Abwasser zu verhindern, dass die Grenzwerte nach Absatz 3 nicht einhält.  
 

§ 8 Abscheideanlagen 
 
(1) Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel- Heiz- oder Schmieröl sowie fetthalti-
ges Abwasser ist von der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage in entsprechende Abscheider 
einzuleiten und dort zu behandeln. Für fetthaltiges häusliches Abwasser gilt dies jedoch nur, wenn die 
Stadt Hilden im Einzelfall verlangt, dass auch dieses Abwasser in entsprechende Abscheider einzulei-
ten und dort zu behandeln ist.  
 

(2) Für die Einleitung von Niederschlagswasser kann von der Stadt Hilden eine Vorbehandlung auf 
dem Grundstück des Anschlussnehmers/der Anschlussnehmerin in einer von ihm/ihr zu errichtenden 
und zu betreibenden Abscheideanlage angeordnet werden, wenn der Verschmutzungsgrad des Nie-
derschlagswassers für die Stadt Hilden eine Pflicht zur Vorbehandlung auslöst.  
 

(3) Die Abscheider und deren Betrieb müssen den einschlägigen technischen und rechtlichen Anfor-
derungen entsprechen. Die Stadt Hilden kann darüber hinausgehende Anforderungen an den Bau, den 
Betrieb und die Unterhaltung der Abscheider stellen, sofern dies im Einzelfall zum Schutz der öffentli-
chen Abwasseranlage erforderlich ist. 
 

(4) Das Abscheidegut ist in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften zu entsorgen und 
darf der öffentlichen Abwasseranlage nicht zugeführt werden. 
 
§ 9 Anschluss- und Benutzungszwang 
 
(1) Jeder Anschlussberechtigte/ jede Anschlussberechtigte ist vorbehaltlich der Einschränkungen in 
dieser Satzung verpflichtet, sein/ihr Grundstück in Erfüllung der Abwasserüberlassungspflicht nach § 
53 Abs. 1 c LWG NRW an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald Abwasser auf dem 
Grundstück anfällt (Anschlusszwang). 
 

(2) Der Anschlussnehmer/die Anschlussnehmerin ist vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser 
Satzung verpflichtet, das gesamte auf seinem/ihrem Grundstück anfallende Abwasser (Schmutzwasser 
und Niederschlagswasser) in die öffentliche Abwasseranlage einzuleiten (Benutzungszwang), um sei-
ne/ihre Abwasserüberlassungspflicht nach § 53 Abs. 1 c LWG NRW zu erfüllen. 
 

(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht, wenn die in § 51 Absatz 2 Satz 1 LWG NRW 
genannten Voraussetzungen für in landwirtschaftlichen Betrieben anfallendes Abwasser oder für zur 
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Wärmegewinnung benutztes Abwasser vorliegen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen ist der Stadt 
Hilden nachzuweisen. 
 

(4) Unabhängig vom Vorliegen der in Absatz 3 erwähnten Voraussetzungen ist das häusliche Ab-
wasser aus landwirtschaftlichen Betrieben an die öffentliche Abwasseranlage anzuschließen und dieser 
zuzuführen. 
 

(5) Der Anschluss- und Benutzungszwang besteht auch für das Niederschlagswasser. Dieses gilt 
nicht in den Fällen des § 5 Absätze 2 und 3 dieser Satzung.  
 

(6) In den im Trennsystem entwässerten Bereichen sind das Schmutz- und das Niederschlagswasser 
den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuzuführen. 
 

(7) Bei Neu- und Umbauten muss das Grundstück vor der Benutzung der baulichen Anlage an die öf-
fentliche Abwasseranlage angeschlossen sein.  
Ein Zustimmungsverfahren nach §14 Absatz 1 ist durchzuführen. 
 

(8) Entsteht das Anschlussrecht erst nach der Errichtung einer baulichen Anlage, so ist das Grund-
stück innerhalb von drei Monaten anzuschließen, nachdem durch öffentliche Bekanntmachung oder 
Mitteilung an den Anschlussberechtigten / die Anschlussberechtigte angezeigt wurde, dass das Grund-
stück angeschlossen werden kann. 
 
§ 10 Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang für Schmutzwasser 
 
(1) Der Grundstückseigentümer/ die Grundstückseigentümerin kann auf Antrag vom Anschluss- und 
Benutzungszwang für Schmutzwasser ganz oder teilweise befreit werden, wenn ein besonders be-
gründetes Interesse an einer anderweitigen Beseitigung oder Verwertung des Schmutzwassers besteht 
und - insbesondere durch Vorlage einer wasserrechtlichen Erlaubnis - nachgewiesen werden kann, 
dass eine Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit nicht zu besorgen ist. 
 

(2) Ein besonders begründetes Interesse im Sinne des Absatz 1 liegt nicht vor, wenn die anderweiti-
ge Beseitigung oder Verwertung des Schmutzwassers lediglich dazu dienen soll, Gebühren zu sparen. 
 
§ 11 Nutzung des Niederschlagswassers 
 
Beabsichtigt der Grundstückseigentümer/die Grundstückseigentümerin die Nutzung des auf seinem/ ih-
rem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers als Brauchwasser, so hat er/sie dies der Stadt Hil-
den anzuzeigen. Die Stadt Hilden verzichtet in diesem Fall auf die Überlassung des verwendeten Nie-
derschlagswassers gemäß § 53 Abs. 3 a Satz 2 LWG NRW, wenn die ordnungsgemäße Verwendung 
des Niederschlagswassers als Brauchwasser auf dem Grundstück sichergestellt ist. 
 
§ 12 Besondere Bestimmungen für Druckentwässerungsnetze 
 
(1) Führt die Stadt Hilden aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen die Entwässerung mittels 
eines Druckentwässerungsnetzes durch, hat der Grundstückseigentümer/ die Grundstückseigentüme-
rin auf seine/ihre Kosten auf seinem / ihrem Grundstück einen Pumpenschacht mit einer für die Ent-
wässerung ausreichend bemessenen Druckpumpe sowie die dazugehörige Druckleitung bis zur 
Grundstücksgrenze herzustellen, zu betreiben, zu unterhalten, instand zu halten und gegebenenfalls zu 
ändern und zu erneuern. Die Entscheidung über Art, Ausführung, Bemessung und Lage des Pumpen-
schachtes, der Druckpumpe und der dazugehörigen Druckleitung trifft die Stadt Hilden. 
 

(2) Der Grundstückseigentümer/die Grundstückseigentümerin ist verpflichtet, mit einem geeigneten 
Fachunternehmer einen Wartungsvertrag abzuschließen, der eine Wartung der Druckpumpe entspre-
chend den Angaben des Herstellers sicherstellt.  
 

Der Wartungsvertrag ist der Stadt Hilden bis zur Abnahme der Druckleitung, des Pumpenschachtes 
und der Druckpumpe vorzulegen. Für bereits bestehende Druckpumpen ist der Wartungsvertrag inner-
halb von 6 Monaten nach Inkrafttreten dieser Bestimmung vorzulegen.  
 

(3) Die Stadt Hilden kann den Nachweis der durchgeführten Wartungsarbeiten verlangen. 
 

(4) Der Pumpenschacht muss jederzeit frei zugänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung oder 
Bepflanzung des Pumpenschachtes ist unzulässig. 
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§ 13 Ausführung von Anschlussleitungen 
 

(1) a.) Jedes anzuschließende Grundstück ist unterirdisch mit einer eigenen Grundstücksanschluss-
leitung und ohne technischen Zusammenhang mit den Nachbargrundstücken an die öffentli-
che Abwasseranlage anzuschließen.  

 

b.) In Gebieten mit Mischsystem ist für jedes Grundstück eine Grundstücksanschlussleitung, in 
Gebieten mit Trennsystem je eine Grundstücksanschlussleitung für Schmutz- und für Nieder-
schlagswasser herzustellen.  

 

c.) Auf Antrag können mehrere Grundstücksanschlussleitungen für ein Grundstück verlegt wer-
den, wenn sich andernfalls eine nicht beabsichtigte Härte für den Verpflichteten ergäbe und 
Gründe des öffentlichen Wohls der Befreiung nicht entgegenstehen.  

 

d.) Zwei oder mehrere Grundstücke können auf Antrag durch eine gemeinsame Grundstücksan-
schlussleitung entwässert werden, wenn sich andernfalls eine nicht beabsichtigt Härte für 
den/die Verpflichteten ergäbe und Gründe des öffentlichen Wohls der Befreiung nicht entge-
genstehen. 

 

e.) Auf Antrag können zwei oder mehrere Grundstücke durch eine gemeinsame Hausanschluss-
leitung entwässert werden. 
Die Benutzungs- und Unterhaltungsrechte sind dinglich im Grundbuch des dienenden Grund-
stücks abzusichern. 

 

f.) Die Stadt Hilden kann den Nachweis über den ordnungsgemäßen Anschluss an die öffentli-
che Abwasseranlage im Rahmen des Zustimmungsverfahrens nach § 14 dieser Satzung ver-
langen. 

 

(2) Wird ein Grundstück nach seinem Anschluss in mehrere selbständige Grundstücke geteilt, so gilt 
Absatz 1 für jedes der neu entstehenden Grundstücke. 
 

(3) Der Grundstückseigentümer/die Grundstückseigentümerin hat sich gegen Rückstau von Abwas-
ser aus dem öffentlichen Kanal zu schützen. Hierzu hat er/sie Ablaufstellen unterhalb der Rückstau-
ebene durch funktionstüchtige Rückstausicherungen gemäß den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik einzubauen.  
Die Rückstausicherung muss jederzeit zugänglich sein.  
 

(4) a.) Bei der Neuerrichtung einer Anschlussleitung auf einem privaten Grundstück hat der Grund-
stückseigentümer grundsätzlich eine geeignete Inspektionsöffnung bzw. Einsteigschacht mit 
Zugang für Personal auf seinem/ihrem Grundstück außerhalb des Gebäudes einzubauen. 

 

b.) Wird die Anschlussleitung erneuert oder verändert, so hat der Grundstückseigentümer/die 
Grundstückseigentümerin grundsätzlich nachträglich einen geeigneten Einsteigschacht mit 
Zugang für Personal auf seinem/ihrem Grundstück erstmals einzubauen, wenn dieser zuvor 
nicht eingebaut worden war.  

 

c.) Ist im Einzelfall ein geeigneter Einsteigschacht mit Zugang für Personal außerhalb des Ge-
bäudes nicht herzustellen, ist auf jeden Fall eine geeignete Revisions- bzw. Inspektionsöff-
nung innerhalb des Gebäudes herzustellen. 

 

d.) Die Inspektionsöffnung bzw. Einsteigschacht mit Zugang für Personal muss jederzeit frei zu-
gänglich und zu öffnen sein. Eine Überbauung oder Bepflanzung der Inspektionsöffnung bzw. 
Einsteigschacht mit Zugang für Personal ist unzulässig. 

 
(5) Die Anzahl, Führung, lichte Weite und technische Ausführung der Grundstücksanschlussleitungen 
bestimmt die Stadt Hilden, die weiterführende Hausanschlussleitung bis zur Inspektionsöffnung bzw. 
Einsteigschacht mit Zugang für Personal ist in Abstimmung mit der Stadt Hilden festzulegen. 
 

(6) Die Herstellung, Erneuerung, Sanierung und Veränderung sowie die laufende Unterhaltung der 
haustechnischen Abwasseranlagen sowie der Hausanschlussleitung auf dem anzuschließenden 
Grundstück führt der Grundstückseigentümer/die Grundstückseigentümerin auf seine/ihre Kosten 
durch. 
Die Hausanschlussleitung ist in Abstimmung mit der Stadt Hilden zu erstellen.  
 

(7) Die Herstellung, Beseitigung, Erneuerung, Sanierung Veränderung sowie die laufende Unterhal-
tung der Grundstücksanschlussleitung (einschließlich Prüfung der Dichtigkeit gemäß § 61 a LWGNRW) 
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obliegt der Stadt Hilden. 
Die Stadt Hilden macht die hierdurch entstehenden Kosten über den Kostenersatzanspruch nach 
§ 10 KAG gegenüber dem Grundstückeigentümer/der Grundstückseigentümerin geltend. 
Ist die Sanierung der Grundstücksanschlussleitung in geschlossener Bauweise möglich, so kann die 
die Stadt Hilden auf Antrag des Anschlussinhabers/der Anschlussinhaberin oder mittels Verfügung die 
Durchführung der Sanierung dem Anschlussnehmer/der Anschlussnehmerin unter Angabe der Ausfüh-
rungsfrist für die Arbeiten übertragen.  
Auch die Durchführung der optischen Inspektion und Dichtheitsprüfung der Grundstücksanschlusslei-
tung kann auf Antrag des Anschlussnehmers/ der Anschlussnehmerin oder durch Verfügung der Stadt 
dem Grundstückseigentümer/der Grundstückseigentümerin übertragen werden. 
Die Übertragung der Arbeiten auf Antrag erfolgt mittels einer Sanierungsgenehmigung, deren Auflagen 
und Bedingungen zu beachten sind. 
 

(8) Besteht für die Ableitung des Abwassers kein natürliches Gefälle zur öffentlichen Abwasseranla-
ge, so kann die Stadt Hilden von dem Grundstückseigentümer/der Grundstückseigentümerin zur ord-
nungsgemäßen Entwässerung des Grundstücks den Einbau und den Betrieb einer Hebeanlage verlan-
gen. 
 

Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer/die Grundstückseigentümerin. 
 

(9) Werden an Straßen, in denen noch keine öffentliche Abwasseranlage vorhanden ist, Neubauten 
errichtet oder Nutzungen vorgenommen, die einen Abwasseranfall nach sich ziehen, hat der Grund-
stückseigentümer/ die Grundstückseigentümerin auf seinem/ihrem Grundstück Anlagen für einen spä-
teren Anschluss in Abstimmung mit der Gemeinde auf seine/ihre Kosten vorzubereiten. 
 

(10) Werden Fehlanschlüsse bzw. unzulässige Einleitungen in die öffentliche Abwasseranlage festge-
stellt, so sind diese auf Kosten des/der Grundstückseigentümers/in zu beseitigen. Dazu zählt auch der 
Kostenaufwand zur Auffindung der Fehlanschlüsse bzw. der Fehleinleitungen. 
 
§ 14 Zustimmungsverfahren 
 

(1) Die Herstellung oder Änderung des Anschlusses bedarf der vorherigen Zustimmung der Stadt 
Hilden. Diese ist rechtzeitig, spätestens jedoch vier Wochen vor der Durchführung der Anschlussarbei-
ten zu beantragen.  
Besteht Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Abwasseranlage, gilt der Antrag mit der 
Aufforderung der Gemeinde den Anschluss vorzunehmen, als gestellt.  
Eine Zustimmung wird erst dann erteilt, wenn eine Abnahme des Anschlusses durch die Stadt Hilden 
an der offenen Baugrube erfolgt ist.  
 

(2) Den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes hat der Anschlussnehmer/ die 
Anschlussnehmerin eine Woche vor der Außerbetriebnahme des Anschlusses der Stadt Hilden mitzu-
teilen. 
Diese sichert die Anschlussleitung auf Kosten des Anschlussnehmers/der Anschlussnehmerin. 
 

(3) Dem Antrag zur Herstellung oder Änderung eines Schmutzwasserhausanschlusses sind grund-
sätzlich folgende Unterlagen beizufügen: 
 

a.) einen Lageplan M 1: 500, mit Eintragung der vorhandenen oder geplanten Haus- bzw. Grund-
stücksanschlussleitung und Angabe von Durchmesser, Sohl- und Geländehöhen, Gefälle so-
wie Lage der Inspektionsöffnung bzw. Einsteigschacht mit Zugang für Personal; 

 

b.) die Abwicklung der Rohrleitungen, die unterhalb der Rückstauebene liegen mit entsprechen-
den Angaben wie zu a; 

 

c.) die Beschreibung der Gewerbebetriebe, deren Schmutzwässer in die Abwasseranlage einge-
leitet werden sollen, sowie Angaben über Art, Zusammensetzung und Menge der voraussicht-
lich anfallenden Schmutzwässer; 

 

d.) den Namen des Unternehmers/der Unternehmerin, der/die die Anlagen auf dem Grundstück 
herstellen oder beseitigen soll; 

 

e.) einen Kellergrundriss M 1: 100, mit Eintragungen wie zu a. sowie Angabe der Zahl der Belas-
tungswerte (der Wassermengen); 

 

(4) Dem Antrag zur Herstellung oder Änderung eines Regenwasserhausanschlusses sind grundsätz-
lich folgende Unterlagen beizufügen: 
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a.) einen Lageplan M 1: 500, mit Eintragung der vorhandenen oder geplanten Haus- bzw. Grund-
stücksanschlussleitung und Angabe von Durchmesser, Sohl- und Geländehöhen, Gefälle so-
wie Lage der Inspektionsöffnung bzw. Einsteigschacht mit Zugang für Personal; 

 

b.) die Abwicklung der Rohrleitungen, die unterhalb der Rückstauebene liegen mit entsprechen-
den Angaben wie zu a. 

 

c.) den Namen des Unternehmers/ der Unternehmerin, der/die die Anlagen auf dem Grundstück 
herstellen oder beseitigen soll; 

d.) Angaben über die Größe der befestigten Grundstücksfläche, soweit von dieser Nieder-
schlagswasser in die öffentliche Abwasseranlage eingeleitet werden soll. 

 

(5) Die Stadt Hilden kann im Einzelfall auf die Vorlage von in den Abs. 3 und 4 genannten Unterlagen 
verzichten 
 
§ 15 Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasserleitungen 
 
(1) Für die Dichtheitsprüfung privater Abwasserleitungen gelten die Bestimmungen des § 61 a Abs. 3 
bis Abs. 7 LWG NRW.  
Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Dichtheitsprüfung bei privaten Abwasserlei-
tungen durchzuführen ist, ergibt sich aus § 61 a Abs. 3 bis 6 LWG NRW sowie der Satzung der Stadt 
Hilden zur Abänderung der Fristen bei der Dichtheitsprüfung von privaten Abwasserleitungen gemäß § 
61 a Abs. 3 bis 7 LWG NRW 
 
(2) Die Dichtheitsprüfungen dürfen nur durch Sachkundige nach § 61 a Abs. 6 LWG NRW durchge-
führt werden. 
 
§ 16 Indirekteinleiter-Kataster 
 
(1) Die Stadt Hilden führt ein Kataster über Indirekteinleitungen, deren Beschaffenheit erheblich vom 
häuslichen Abwasser abweicht. 
 
(2) Bei Indirekteinleitungen im Sinne des Absatz 1 sind der Stadt Hilden mit dem Antrag nach §14 
Absatz 1 die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge zu benennen. Bei bestehenden Anschlüssen hat 
dies innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten dieser Satzung zu geschehen. 
Auf Verlangen hat der Indirekteinleiter/die Indirekteinleiterin der Stadt Hilden Auskunft über die Zu-
sammensetzung des Abwassers, den Abwasseranfall und die Vorbehandlung des Abwassers zu ertei-
len. 
Soweit es sich um genehmigungspflichtige Indirekteinleitungen im Sinne des § 59 LWG NRW handelt, 
genügt in der Regel die Vorlage des Genehmigungsbescheides der zuständigen Wasserbehörde. 
 
§ 17 Abwasseruntersuchungen 
 
(1) Die Stadt Hilden ist jederzeit berechtigt, Abwasseruntersuchungen vorzunehmen oder vornehmen 
zu lassen.  
Sie bestimmt die Entnahmestellen sowie Art, Umfang und Turnus der Probenahmen. 
 
(2) Die Kosten für die Untersuchungen trägt der Anschlussnehmer, falls sich herausstellt, dass ein 
Verstoß gegen die Benutzungsbestimmungen dieser Satzung vorliegt. 
 
§ 18 Auskunfts- und Nachrichtenpflicht; Betretungsrecht 
 
(1) Der Grundstückseigentümer/die Grundstückseigentümerin ist verpflichtet, der Stadt Hilden auf 
Verlangen die für den Vollzug dieser Satzung erforderlichen Auskünfte über Bestand und Zustand der 
haustechnischen Abwasseranlagen und der Hausanschlussleitung zu erteilen. 
 
(2) Die Anschlussnehmer/die Anschlussnehmerinnen und die Indirekteinleiter/die Indirekteinleiterin-
nen haben die Stadt Hilden unverzüglich zu benachrichtigen, wenn 
 

1. der Betrieb ihrer haustechnischen Abwasseranlagen durch Umstände beeinträchtigt wird, die 
auf Mängel der öffentlichen Abwasseranlage zurückzuführen sein können (z.B. Verstopfungen 
von Abwasserleitungen), 
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2. Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage geraten sind oder zu geraten drohen, die den Anfor-
derungen nach § 7 nicht entsprechen, 

 

3. sich Art oder Menge des anfallenden Abwassers erheblich ändert, 
 

4. sich die der Mitteilung nach § 16 Absatz 2 zugrunde liegenden Daten erheblich ändern, 
 

5. für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschluss- und Benutzungsrechtes entfallen. 
 
 
(3) Bedienstete der Stadt Hilden und Beauftragte der Stadt Hilden mit Dienst-/Berechtigungsausweis 
sind berechtigt, die angeschlossenen Grundstücke zu betreten, soweit dieses zum Zweck der Erfüllung 
der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung erforderlich ist. 
Die Eigentümer/Eigentümerinnen und Nutzungsberechtigten haben das Betreten von Grundstücken 
und Räumen zu dulden und ungehindert Zutritt zu allen Anlageteilen auf den angeschlossenen 
Grundstücken zu gewähren.  
Das Betretungsrecht gilt nach § 53 Abs. 4 a Satz 2 LWG NRW auch für Anlagen zur Ableitung von Ab-
wasser, dass der Stadt Hilden zu überlassen ist. 
Die Grundrechte der Verpflichteten zu sind beachten. 
 
§ 19 Haftung 
 
(1) Der Anschlussnehmer/die Anschlussnehmerin und der Indirekteinleiter/die Indirekteinleiterin ha-
ben für eine ordnungsgemäße Benutzung der haustechnischen Abwasseranlagen nach den Vorschrif-
ten dieser Satzung zu sorgen. 
Sie haften für alle Schäden und Nachteile, die der Stadt Hilden infolge eines mangelhaften Zustandes 
oder einer satzungswidrigen Benutzung der haustechnischen Abwasseranlagen oder infolge einer sat-
zungswidrigen Benutzung der öffentlichen Abwasseranlage entstehen. 
 

(2) In gleichem Umfang hat der Ersatzpflichtige/die Ersatzpflichtige die Stadt Hilden von Ersatzan-
sprüchen Dritter freizustellen. 
 

(3) Die Stadt Hilden haftet nicht zur Schäden, die durch höhere Gewalt hervorgerufen werden. Sie 
haftet auch nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass die vorgeschriebenen Rückstausicherun-
gen nicht vorhanden sind oder nicht ordnungsgemäß funktionieren. 
 
§ 20 Berechtigte und Verpflichtete 
 
(1) Die Rechte und Pflichten, die sich aus der Satzung für Grundstückseigentü-
mer/Grundstückseigentümerinnen ergeben, gelten entsprechend für Erbbauberechtigte und sonstige 
zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, sowie für die Träger der Baulast von Straßen, We-
gen und Plätzen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile. 
 
(2) Darüber hinaus gelten die Pflichten, die sich aus dieser Satzung für die Benutzung der öffentli-
chen Abwasseranlage ergeben, für jeden, der  
 

1. berechtigt oder verpflichtet ist, das auf den angeschlossenen Grundstücken anfallende Ab-
wasser abzuleiten (also insbesondere auch Pächter, Mieter, Untermieter etc.) 

 

 oder  
 

2. der öffentlichen Abwasseranlage tatsächlich Abwasser zuführt. 
 

(3) Mehrere Verpflichtete haften als Gesamtschuldner. 
 
§ 21 Ordnungswidrigkeiten 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen 
 

1. § 7 Absatz 1 und 2  
Abwässer oder Stoffe in die öffentliche Abwasseranlage einleitet oder einbringt, deren Einlei-
tung oder Einbringung ausgeschlossen ist. 

 

2. § 7 Absatz 3 und 4 
Abwasser über den zugelassenen Volumenstrom hinaus einleitet oder hinsichtlich der Be-
schaffenheit und der Inhaltsstoffe des Abwassers die Grenzwerte nicht einhält oder das Ab-
wasser zur Einhaltung der Grenzwerte verdünnt oder vermischt. 
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3. § 7 Absatz 5 
Abwasser ohne Einwilligung der Gemeinde auf anderen Wegen als über die Anschlussleitung 
eines Grundstückes in die öffentliche Abwasseranlage einleitet. 

 

4. § 8 
Abwasser mit Leichtflüssigkeiten wie Benzin, Benzol, Diesel-, Heiz- oder Schmieröl sowie fett-
haltiges Abwasser vor der Einleitung in die öffentliche Abwasseranlage nicht in entsprechende 
Abscheider einleitet oder Abscheider nicht oder nicht ordnungsgemäß einbaut oder betreibt 
oder Abscheidergut nicht in Übereinstimmung mit den abfallrechtlichen Vorschriften entsorgt 
oder Abscheidergut der öffentlichen Abwasseranlage zuführt. 

 

5. § 9 Absatz 2 
das Abwasser nicht in die öffentliche Abwasseranlage einleitet. 

 

6. § 9 Absatz 6 
in den im Trennsystem entwässerten Bereichen das Schmutz- und das Niederschlagswasser 
nicht den jeweils dafür bestimmten Anlagen zuführt. 

 

7. § 11 
auf seinem Grundstück anfallendes Niederschlagswasser als Brauchwasser nutzt, ohne die-
ses der Stadt Hilden angezeigt zu haben.  

 

8. §§ 12, Abs. 4, 13 Absatz 4 
Inspektionsöffnung bzw. Einsteigschacht mit Zugang für Personal 
oder Pumpenschächte nicht frei zugänglich hält. 
 

9. § 14 Absatz 1 
den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage ohne vorherige Zustimmung der Stadt Hil-
den herstellt oder ändert. 

 

10. § 14 Absatz 2 
den Abbruch eines mit einem Anschluss versehenen Gebäudes nicht oder nicht rechtzeitig der 
Stadt Hilden mitteilt. 

 

11. § 16 Absatz 2 
der Stadt Hilden die abwassererzeugenden Betriebsvorgänge nicht oder nicht rechtzeitig be-
nennt oder ein entsprechendes Verlangen der Stadt Hilden hin keine oder nur eine unzurei-
chende Auskunft über die Zusammensetzung des Abwassers, den Abwasseranfall und die 
Vorbehandlung des Abwassers erteilt. 

 

12. § 18 Absatz 3 
die Bediensteten der Stadt Hilden oder die durch die Stadt Hilden Beauftragten mit Dienst-/ 
Berechtigungsausweis daran hindert, zum Zweck der Erfüllung der gemeindlichen  Abwasser-
beseitigungspflicht oder zum Vollzug dieser Satzung die angeschlossenen Grundstücke zu 
betreten, oder diesem Personenkreis nicht ungehinderten Zutritt zu allen Anlageteilen auf den 
angeschlossenen Grundstücken gewährt. 

 
(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer unbefugt Arbeiten an den öffentlichen Abwasseranlage vor-
nimmt, Schachtabdeckungen oder Einlaufroste öffnet, Schieber bedient oder in einen Bestandteil der 
öffentlichen Abwasseranlage, etwa einen Abwasserkanal, einsteigt. 

 
(3) Ordnungswidrigkeiten nach dem Ansatz 1 und 2 können mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € ge-
ahndet. 

 
(4) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der 
jeweils gültigen Fassung.  
Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 OWiG ist der Bürgermeister. 
 
§ 22 In-Kraft-Treten / Außer-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Hilden vom 15.12.2005 mit allen dazu erlassenen Nachtragssat-
zungen außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentli-
che Abwasseranlage der Stadt Hilden vom 17.12.2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung NW kann gegen die 
o. g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung ) nicht 
mehr geltend gemacht werde, es sei denn, 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b.) die o. g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
Hilden, den 17.12.2009 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
 
 

9. 15. Nachtragssatzung vom 17.12.2009 zur Satzung über die Entsorgung der Grundstücksab-
wassereinrichtungen in der Stadt Hilden vom 10.07.1991 
 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, der §§ 51 ff. des 
Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LWG) und der §§ 2, 4, 6 und 7 des Kommunalab-
gabengesetzes für das Land Nordrhein- Westfalen (KAG), jeweils in den z. Zt. gültigen Fassungen, hat 
der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am16.12.2009 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Die Satzung über die Entsorgung der Grundstücksabwassereinrichtungen in der Stadt Hilden vom 
10.07.1991 wird wie folgt geändert: 
 
§ 11 erhält folgende Fassung: 
 
(1) Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen beträgt 
 

a) bei Kleinkläranlagen   € 18,72             je cbm abgefahrenen Anlageninhaltes, 
b) bei abflusslosen Gruben  € 17,85             je cbm abgefahrenen Anlageninhaltes. 

 

(2) Wird für die Entsorgung die Verlegung eines Schlauchs von mehr als 50 m Länge erforderlich, sind 
für jede angefangenen 10 m € 2,15 zu zahlen. 

 

(3) Die Benutzungsgebühr beträgt für den Einsatz  
 

a.)  eines Spülwagens  € 180,82                je angefangene Stunde, 
b.)  eines Saugwagens  € 167,90                je angefangene Stunde. 
 

§ 2 
 

Diese Nachtragssatzung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 15. Nachtragssatzung vom 17.12.2009 zur Satzung über die Entsorgung der Grund-
stücksabwassereinrichtungen in der Stadt Hilden vom 10.07.1991 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung NRW kann gegen 
die o. g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung ) nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b.) die o. g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-
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letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
Hilden, den 17.12.2009 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
 
 

10. Satzung über Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse an die öffentliche Abwasseranlage der 
Stadt Hilden vom 17.12.2009 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14.Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 3.5.2005 (GV 
NRW S. 498), des § 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21. Oktober 1969 (GV NRW 1969, S.712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 5.4.2005 (GV NRW  
S. 274) und Verordnung 28.4.2005 (GV NRW S. 488) hat der Rat der Stadt Hilden in seiner Sitzung am 
16.12.2009 die folgende Satzung beschlossen: 
 
§ 1 Kostenersatz 
 
(1) Der Aufwand für die Herstellung, Erneuerung, Veränderung und Beseitigung sowie die Kosten der 
laufenden Unterhaltung (Inspektion durch Kanal – TV – Befahrung, Reinigung, Ausbesserung, Sanie-
rung, Durchführung der Dichtigkeitsprüfung gem. § 61a LWGNRW usw.) der Grundstücksanschlüsse 
an die öffentliche Abwasseranlage sind der Stadt nach § 10 Abs. 1 KAG NRW zu ersetzen. 
 
(2) Grundstücksanschluss ist die leitungsmäßige Verbindung von dem Hauptkanal in der Straße bis 
zur Grundstücksgrenze. 
 
§ 2  Ermittlung des Ersatzanspruches 
 
(1) Der Aufwand und die Kosten nach § 1 sind der Stadt in der tatsächlich geleisteten Höhe (Effektiv-
kosten) zu ersetzen. 
 
(2) Erhält ein Grundstück mehrere Grundstücksanschlussleitungen, so werden Aufwand und Kosten 
für jede Grundstücksanschlussleitung berechnet. 
 
§ 3  Entstehung des Ersatzanspruches 
 
(1) Auf den voraussichtlichen Aufwand kann die Stadt bei Antragstellung eine  Vorausleistung in an-
gemessener Höhe verlangen. 
 
(2) Der Ersatzanspruch entsteht für die Herstellung mit der endgültigen Fertigstellung der Grund-
stücksanschlussleitung, für die übrigen ersatzpflichtigen Tatbestände mit der Beendigung der Maß-
nahme. 
 
§ 4  Ersatzpflichtige 
 
(1) Ersatzpflichtig ist derjenige/diejenige, der/die im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Kostenersatzbe-
scheides Eigentümer/in des Grundstückes ist, zu dem die Grundstücksanschlussleitung verlegt ist. 
Dem/der Eigentümer/in gleichgestellt sind Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer/innen, Woh-
nungsberechtigte im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes sowie alle sonstigen zur Nutzung eines 
Grundstücks dinglich Berechtigten. 
 
(2) Mehrere Grundstückseigentümer/innen bzw. Erbbauberechtigte, Wohnungseigentümer/innen, 
Wohnungsberechtigte im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes sowie alle sonstigen zur Nutzung 
eines Grundstücks dinglich Berechtigten haften als Gesamtschuldner/innen. 
 
(3) Erhalten mehrere Grundstücke eine gemeinsame Grundstücksanschlussleitung, so sind für die 
Teile der Grundstücksanschlussleitung, die ausschließlich einem der beteiligten Grundstücke dienen, 
allein der/die Eigentümer/in bzw. die ihm in Absatz 1 aufgeführten Gleichgestellten des betreffenden 
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Grundstückes ersatzpflichtig.  
Soweit die Grundstücksanschlussleitung mehreren Grundstücken gemeinsam dient, sind die Eigentü-
mer/-innen bzw. die ihnen Gleichgestellten (Abs. 1) anteilig entsprechend der Anzahl der angeschlos-
senen Grundstücke ersatzpflichtig. 
Für die bis zum In-Kraft-Treten dieser Satzung abgeschlossenen Maßnahmen nach § 1 besteht eine 
Ersatzpflicht nach den jeweils zum Zeitpunkt des Abschlusses der Maßnahme geltenden Bestimmun-
gen. 
 
§ 5  Fälligkeit 
 
Der Ersatzanspruch wird einen Monat nach Bekanntgabe des Heranziehungsbescheides fällig. 
 
 
§ 6  In-Kraft-Treten , Außer-Kraft-Treten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Satzung über Kostenersatz für Grundstücks- und Hausanschlüsse an die öffentli-
che Abwasseranlage der Stadt Hilden vom 15.12.2005 sowie alle hierzu erlassenen Nachtragssatzun-
gen außer Kraft. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung über Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse an die öffentliche Abwasser-
anlage der Stadt Hilden vom 17.12.2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung NRW kann gegen 
die o. g. Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung ) nicht 
mehr geltend gemacht werde, es sei denn, 
 
a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b.) die o. g. Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c.) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d.) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.  
 
 
Hilden, den 17.12.2009 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
 
 

11. Satzungsbeschluss zur Erhaltungssatzung gem. § 172 BauGB für die Siedlung „Eckbereich 
Kilvertzheide / Grünstraße“ der Stadt Hilden 

 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 16.12.2009 nach Vorberatung im Stadtentwicklungs-
ausschuss aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 
NRW) in der Fassung der Bekanntmachung  vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 270), zuletzt geändert 
durch den Artikel I des Gesetzes vom 09. Oktober 2007 (GO-Reformgesetz; GV NRW S. 380) und § 
172 Abs. 1 Nr. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
2004 (BGBI. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes  vom 31. Juli 2009 (BGBI. I S. 
2585), folgende Erhaltungssatzung für die Siedlung „Eckbereich Kilvertzheide / Grünstraße“ beschlos-
sen: 

Präambel 
 

Die Siedlung „Eckbereich Kilvertzheide / Grünstraße“ liegt im Osten der Stadt Hilden. Sie stammt aus 
den Jahren 1913/14 und hat eine für Hilden sehr ungewöhnliche städtebauliche Exposition. Obwohl es 
sich um kleine Wohnhäuser handelt, sind diese in der städtebaulichen Grundform einer Platzumran-
dung angeordnet worden. Diese Anordnungsform symbolisiert an dieser Stelle einen „Eingang“. 
 

Offensichtlich hat die damalige Bauherrin, die Hildener Aktienbaugesellschaft (HABG), versucht, Ele-
mente der Gartenstadt-Bewegung auf Hilden zu übertragen. Diese städtebauliche Gestaltung stellt für 
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die Stadt Hilden einen einmaligen Vorgang dar. Die Siedlung „Eckbereich Kilvertzheide / Grünstraße“ 
war viele Jahre lang durch eine vergleichsweise isolierte Lage zum Rest der Stadt geprägt. Dadurch 
sollten die Vorteile von Stadt und Land miteinander verbunden werden. Dieser Ansatz zählt zu den 
Hauptideen der Gartenstadt-Bewegung, die in Deutschland im Jahr 1902 einsetzte. Erst Ende der 
1950-er Jahre wurde die Siedlung langsam in das Hildener Siedlungsgefüge einbezogen. 
 

Die Anordnung der vorhandenen Gebäude deutet darauf hin, dass sie Teil eines nicht fertig gestellten 
Siedlungsansatze sind. Die Grundrisskonzeption der Siedlung lässt vermuten, dass hier eine größere 
Siedlungsanlage geplant war, die jedoch aufgrund des 1.Weltkrieges nicht vollendet wurde. Planungs-
unterlagen, die diese Vermutung belegen, liegen der Stadt jedoch nicht vor. 
 

Nicht nur die Orientierung an der Gartenstadtkonzeption, sondern auch die Dachformen der Siedlung 
sind für Hilden ungewöhnlich; die Mansard-Dächer sollen dazu beigetragen haben, dass die Siedlung 
im Volksmund „Klein-China“ bzw. „Neu-China“ genannt wurde. 
 

Eine Erhaltungssatzung nach § 172 BauGB ist vom Gesetzgeber als ein eigenständiges, der Bewah-
rung der städtebaulichen Gestalt eines Gebietes dienendes Instrument konzipiert worden. In ihrem Gel-
tungsbereich wird beispielsweise die Änderung baulicher Anlagen einer Genehmigungspflicht unterwor-
fen werden. 
Mit Hilfe der vorliegenden Erhaltungssatzung soll erreicht werden, das Erscheinungsbild der Siedlung 
„Eckbereich Kilvertzheide / Grünstraße“ als einziges Beispiel für die Realisierung der Hauptideen der 
Gartenstadtbewegung auf Hildener Stadtgebiet zu bewahren. Als Teil der Hildener Siedlungsgesichte 
soll die Siedlung in ihrer jetzigen Form für künftige Generationen bestehen bleiben.   
 
§ 1 Geltungsbereich der Erhaltungssatzung 
 

(1) Der Geltungsbereich liegt im Eckbereich der Straßen Kilvertzheide und Grünstraße. Er umfasst 
die Flurstücke 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 
1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345 und 1346, welche alle in Flur 60 der Gemarkung Hilden lie-
gen. Es handelt sich hierbei um die Grundstücke Kilvertzheide 1 bis 11 und 13 sowie Grünstraße 67 bis 
85 (hier nur die ungeraden Hausnummern). 
 

(2) Der Übersichtsplan mit der zeichnerischen Darstellung des Geltungsbereiches ist Bestandteil die-
ser Satzung. 

 
§ 2 Ziel der Satzung 
 

Die Satzung verfolgt als Ziel, die städtebauliche Eigenart des Gebietes aufgrund seiner städtebaulichen 
Gestalt (§ 172 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) zu erhalten. 
 

Im Geltungsbereich dieser Satzung stehen eine Reihe erhaltenswerter baulicher Anlagen, 
 

1. die allein oder im Zusammenhang mit anderen baulichen Anlagen das Stadtbild des Eckbereiches 
Kilvertzheide/ Grünstraße prägen, 

2. die von städtebaulicher und besonderer geschichtlicher Bedeutung sind. 
 

Diesen gilt der Schutz durch die Erhaltungssatzung. 
 
§ 3 Genehmigungspflicht 
 

(1) Aufgrund dieser Satzung sind in ihrem Geltungsbereich der Rückbau, die Errichtung, die Ände-
rung oder die Nutzungsänderung baulicher Anlagen genehmigungsbedürftig. Zu den genehmigungs-
pflichtigen Vorhaben zählen insbesondere 
 

- Abbruch oder Errichtung von Gebäuden und Gebäudeteilen, wenn dadurch das äußere Erschei-
nungsbild beeinträchtigt wird; 

- Änderung der Fassaden oder von Teilen davon – einschließlich aller Gestaltungselemente – ins-
besondere Gesimse, Fenster, Anstrich und Materialien; 

- Änderung der Dachform, Einbauten ins Dach und Änderung der Dacheindeckung; 
- Änderung, Abbruch oder Errichtung von baulichen Nebenanlagen jeder Art sowie von Stellplät-

zen/ Carports und Garagen; 
- Errichtung und Änderung von Einfriedigungen. 
 

Dieser Genehmigungsvorbehalt erfasst auch diejenigen Vorhaben, die gemäß der Bauordnung NRW 
keiner bauaufsichtlichen Genehmigung bzw. Zustimmung bedürfen oder die der Baugenehmigungsbe-
hörde nur anzuzeigen sind. 
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(2)  Die Genehmigung für den Rückbau, die Errichtung, die Änderung oder die Nutzungsänderung bau-
licher Anlagen im Geltungsbereich dieser Satzung darf nur versagt werden, wenn die städtebauliche 
Gestalt des Gebietes durch die beabsichtigte bauliche Anlage beeinträchtigt wird. 
 
§ 4 Genehmigungsverfahren, Übernahmeanspruch, Erörterungspflicht 
 

(1) Die Genehmigung wird durch die Stadt Hilden erteilt. Ist eine baurechtliche Genehmigung oder 
an ihrer Stelle eine baurechtliche Zustimmung erforderlich, wird die Genehmigung durch die Stadt Hil-
den als Baugenehmigungsbehörde erteilt; im Baugenehmigungs- oder Zustimmungsverfahren wird 
über die in § 172 Abs. 3 BauGB bezeichneten Belange entschieden (§ 173 Abs. 1 BauGB). 
 

(2) Wird in den Fällen des § 3 Abs. 1 die Genehmigung versagt, kann der Eigentümer von der Stadt 
Hilden unter den Voraussetzungen des § 40 Abs. 2 BauGB die Übernahme des Grundstücks verlan-
gen. § 43 Abs. 1, 4 und 5 sowie § 44 Abs. 3 und 4 BauGB sind entsprechend anzuwenden (§ 173 Abs. 
2 BauGB). 
 

(3) Vor der Entscheidung über den Genehmigungsantrag hat die Stadt Hilden mit dem Eigentümer 
oder sonstigen zur Unterhaltung Verpflichteten die für die Entscheidung erheblichen Tatsachen zu erör-
tern (§ 173 Abs. 3 BauGB). 
 
§ 5 Sonstige Bestimmungen 
 

Diese Satzung dient nach Maßgabe des § 2 der Erhaltung des städtebaulichen Erscheinungsbildes des 
Eckbereichs Kilvertzheide/ Grünstraße. 
 

Sie gilt unbeschadet bestehender und aufzustellender Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen, der 
Genehmigungs- und Anzeigepflichten baulicher Anlagen nach der Bauordnung für das Land NRW so-
wie der Bestimmungen über den Schutz und die Erhaltung von Baudenkmälern und baulichen En-
sembles (Denkmalbereiche) nach dem Denkmalschutzgesetz für das Land NRW. 
 
§ 6 Ordnungswidrigkeiten 
 

Ordnungswidrig im Sinne von § 213 Absatz 1 Nr. 4 des Baugesetzbuches handelt derjenige, der eine 
bauliche Anlage entgegen § 3 dieser Erhaltungssatzung ohne Genehmigung zurückbaut, verändert 
oder errichtet. 
 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 25.000 € geahndet werden (§ 213 Absatz 2 
BauGB). 
 
Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist der Bürgermeister 
der Stadt Hilden. 
 
§ 7 In-Kraft-Treten 
 

Diese Satzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Hilden, den 17.12.2009 
gez.Thiele gez. Alkenings 
Bürgermeister Ratsmitglied 
 
 
Hinweis: 
 

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen der Erhaltungssatzung Klusenstraße kann gegen diese 
Satzung gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,  
 b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
 c) der Bürgermeister hat den betreffenden Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden – Planungs- und Vermes-

sungsamt – vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.  
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Die Erhaltungssatzung für die Siedlung Eckbereich Kilvertzheide/ Grünstraße wird mit Begründung im 
Verwaltungsgebäude, Am Rathaus 1, 4. Etage, Zimmer 440, während der Dienststunden zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt der Satzung und der Begründung wird auf Verlangen 
Auskunft gegeben.  
Bekanntmachungsanordnung 
Der Beschluss der Erhaltungssatzung Siedlung 
Eckbereich Kilvertzheide/ Grünstraße, Ort und Zeit der 
Auslegung sowie die aufgrund des Baugesetzbuches 
und der GO NRW erforderlichen Hinweise werden 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Mit dieser Bekanntmachung tritt die Erhaltungssatzung 
Siedlung Kilvertzheide/ Grünstraße in Kraft.  
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten 
Kartenausschnitt wird hingewiesen.  
 
 
Hilden, den 17.12.2009 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Veränderungssperre Nr.47 für den Bereich des Bebauungsplanes Nr. 106B (Stockshausstraße / 
Herderstraße / Auf dem Sand / Gerresheimer Straße) 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung vom 16.12.2009 zur Sicherung der Planung die Verände-
rungssperre Nr. 47 gem. §§ 16 und 17 Abs. 1 BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zurzeit 
gültigen Fassung für folgenden Bereich angeordnet: 
 

Das Plangebiet liegt im Bereich zwischen Herderstraße, Stockshausstraße, Gerresheimer Straße und 
der Straße „Auf dem Sand“. 
Deshalb beschließt der Rat die in vollem Wortlaut vorgelegte Satzung über die Anordnung der Verän-
derungssperre. 
 
Satzung über die Anordnung der Veränderungssperre Nr. 47 der Stadt Hilden für den Bereich-
Herderstraße, Stockshausstraße, Gerresheimer Straße und der Straße „Auf dem Sand“ 

 

Aufgrund der §§ 16 und 17 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 27.12.2006 (BGBl. I S. 3316) in 
der zzt. gültigen Fassung, in Verbindung mit den §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW 1994 S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung, hat der 
Rat in seiner Sitzung am 16.12.2009 folgende Satzung beschlossen: 

 
§ 1 

 

Für das in § 2 bezeichnete Gebiet hat der Stadtentwicklungsausschuss der Stadt Hilden in seiner Sit-
zung am 15.10.2008 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 106B beschlossen. 
Zur Sicherung dieser Planung wird für den künftigen Planbereich eine Veränderungssperre angeordnet. 
 

§ 2 
 

(1) Von der Veränderungssperre Nr. 47 ist folgender Planbereich betroffen: 
 

 Das Plangebiet liegt im Bereich zwischen Herderstraße, Stockshausstraße, Gerresheimer Straße 
und der Straße „Auf dem Sand“ des Hildener Stadtgebietes. 
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(2) Ein Übersichtsplan, der Bestandteil dieser Satzung ist, liegt zur Einsichtnahme im Rathaus, Pla-
nungs- und Vermessungsamt, in Hilden, Am Rathaus 1, Zimmer 439 aus. Im Übersichtsplan ist der 
räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre schwarz umrandet. 

 
 

§ 3 
 

(1) In dem von der Veränderungssperre betroffenen Planbereich dürfen Vorhaben im Sinne des § 29 
BauGB, die Einzelhandel, Speditionen sowie Vergnügungsstätten betreffen, nicht durchgeführt 
werden. 

 

(2) Von der Veränderungssperre kann die Baugenehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Ge-
meinde eine Ausnahme zulassen, wenn überwiegende Belange nicht entgegenstehen. 

 

(3) Von der Veränderungssperre werden nicht berührt: 
 

 a) Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden 
sind; 

 b) Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisherigen baurechtlich genehmigten Nutzung. 
 

§ 4 
 

Die Veränderungssperre tritt am Tage nach der Bekanntgabe in Kraft. 
 
Sie tritt mit der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses vom Bebauungsplan Nr. 106B gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB, spätestens jedoch 2 Jahre nach der Bekanntmachung dieser Veränderungssperre au-
ßer Kraft. 
 
Hilden, den 16.12.2009 
gez. Thiele    gez. Alkenings 
Bürgermeister   Ratsmitglied 
 
 
Hinweis: 
 
1. Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Sätze 2 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB) vom 

23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der zzt. gültigen Fassung über die fristgemäße Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche bei mehr als vierjähriger Dauer der Veränderungssperre wird 
hingewiesen.  

2. Eine Verletzung der in § 214 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften beim Zu-
standekommen der vorstehenden Satzung ist gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb von zwei Jahren seit Bekanntmachung der Satzung schriftlich gegenüber der 
Stadt Hilden geltend gemacht und dabei der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, dar-
gelegt worden ist. 

3. Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung gegen die vorstehende Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn,  
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt,  
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden vorher gerügt und dabei die 

Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
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Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende Satzung über die Anordnung der Verlängerung der Veränderungssperre Nr. 47 der 
Stadt Hilden wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
 
Ein Lageplan, aus dem das Gebiet der Veränderungssperre 
hervorgeht, liegt während der Dienststunden im Rathaus, 
Amt für Planung und Vermessung in Hilden, Am Rathaus 1, 
Zimmer 439 öffentlich aus. 
 
Hilden, den 17.12.2009 
Thiele 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Widmung von Straßen im Stadtgebiet Hilden 
 
Der Rat der Stadt Hilden beschloss nach Vorberatung im Stadtentwicklungsausschuss wie folgt: 
 

Folgende Straßen in der Stadt Hilden werden gemäß § 6 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) vom 23. September 1995 (GV NW S. 1028 ff.) in der z. Z. gültigen 
Fassung jeweils 
 

- als Gemeindestraße, bei der die Belange der Erschließung der anliegenden Grundstücke über-
wiegen (§ 3 Abs. 4 Ziffer 2 StrWG NRW) dem öffentlichen Verkehr gewidmet: 

 

Gemarkung Hilden Lfd. 
Nr. 

Straße von - bis 

Flur Flurstück 

1 Dietrich-
Bonhoeffer-
Straße 

ganz 50 1208 

2 Pestalozzi-
straße 

Stichwege zu den Häusern 1-5, 6-
11 und 12-17 

63 347, 932, 933 

3 Düsseldorfer 
Straße 

Teilfläche zwischen dem Werksge-
lände 3M und der westlichen 
Grenze von Grabenstraße 2 bis 6 

15 Teilfläche aus 507 

 
- als sonstige Gemeindestraße (§ 3 Abs. 4 Ziffer 3 StrWG NRW) dem öffentlichen Verkehr gewidmet: 
 

Gemarkung Hilden Lfd. 
Nr. 

Firmenzufahrt von - bis 

Flur Flurstück 

4 Innovations-
strasse 

Firmenzufahrt Qiagen 65 Teil aus 2720 

5 Düsseldorfer 
Straße 

Firmenzufahrt 3M 16 336, 338, 340 

6 Ellerstraße Firmenzufahrt Vonnahme 11 1652, 1655, 1657, 1659, 1661, 
1664; 
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Die Widmungsunterlagen können während der Dienstzeit bei der Stadt Hilden, Planungs- und Vermes-
sungsamt, Sachgebiet Vermessung, Am Rathaus 1, 40721 Hilden, Zimmer 453 eingesehen werden. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Widmung kann vor dem Verwaltungsgericht Düsseldorf, Bastionstr. 39, 40213 Düsseldorf, 
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieser Widmung schriftlich Klage erhoben oder zur 
Niederschrift vor dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erklärt werden. Die Klage muss den Kläger, 
den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. 
 
Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung der Klage dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben werden. Die angefochtene Widmung soll in Ur- oder in Abschrift 
beigefügt werden. 
 
Hinweis: 
Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das bisher einer Klage vorgeschaltete 
Widerspruchsverfahren abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfehle ich Ihnen, 
sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit dem Planungs- und Vermessungsamt der Stadt Hilden in 
Verbindung zu setzen. Etwaige Unstimmigkeiten könnten somit bereits im Vorfeld einer Klage behoben 
werden. 
Ich weise jedoch ausdrücklich daraufhin, dass die Klagefrist von einem Monat sich durch ein 
solches Gespräch nicht verlängert. 
 
Hilden, den 18.12.2009 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
 
 

14. Ordnungsbehördliche Verordnung über die zusätzliche Öffnung von Verkaufsstellen 
 

Aufgrund des § 6 Abs. 1 in Verbindung mit § 6 Abs. 4 des Gesetzes zur Regelung der Ladenöffnungs-
zeiten (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) vom 16. November 2006 in der aktuell gültigen Fassung 
wird für die Stadt Hilden verordnet: 
 

§ 1 
 

Verkaufsstellen für den Verkauf von Waren aller Art dürfen im Stadtgebiet von Hilden an den nachfol-
genden Sonntagen, jeweils in der Zeit von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr, geöffnet sein:   
 
1. 07. März 2010, im Bereich Ellerstraße (ab Möbelzentrum Vonnahme) und Hülsenstraße/Westring. 

 
2. 02. Mai 2010, 19. September 2010, 07. November 2010 im gesamten Stadtgebiet. 
 
3. 12. Dezember 2010 im gesamten Stadtgebiet ohne den Bereich Ellerstraße (ab Möbelzentrum 

Vonnahme) und Hülsenstraße7Westring. 
 

§ 2 
 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig im Rahmen des § 1 Verkaufsstellen au-
ßerhalb der dort zugelassenen Geschäft- bzw. Öffnungszeiten offen hält oder in diesen Geschäfts-
zeiten andere als die zugelassenen Waren verkauft. 

 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 13 Abs. 2 des Gesetzes  zur Regelung der Ladenöffnungszei-
ten  (Ladenöffnungsgesetz – LÖG NRW) mit einer Geldbuße bis zu 500,00 EUR geahndet werden. 

 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus be-
sonderem Anlass wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
beim Zustandekommen dieser Verordnung nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden vorher gerügt und dabei die ver-

letzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Hilden, den 17.12.2009 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
 
 

15. 14. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
Hildener Wochenmärkte (Hildener Marktstandstarif) vom 14.12.1990 

 
Aufgrund der §§ 7 und 41 Abs. 1 f) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) 
in der Neufassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgaben-
gesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) in der zur Zeit gültigen Fassung hat der Rat der 
Stadt Hilden in seiner Sitzung am 16.12.2009 folgende Nachtragssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Hildener Wochenmärkte (Hildener 
Marktstandstarif) vom 14.12.1990 wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
Als Gebühr wird ein Marktstandsgeld in Höhe von 1,78 € für jeden angefangenen Meter der Länge der 
zugewiesenen Standfläche und für jeden Markttag erhoben. 
 

§ 2 
 

Diese Nachtragssatzung tritt am 1. Januar 2010 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
Die vorstehende 14. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benut-
zung der Hildener Wochenmärkte (Hildener Marktstandstarif) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
beim Zustandekommen dieser Verordnung nach Ablauf eines Jahres nach dieser Bekanntmachung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigverfahren wurde 
nicht durchgeführt, 

b) diese Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Hilden vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Hilden, den 17.12.2009 
Horst Thiele 
Bürgermeister 
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Bekanntmachung des Umlegungsausschusses der Stadt Hilden 

 
16. Umlegungsverfahren Nr. 42 für den Bereich „Ellerstraße / Benrather Straße / Poststraße“ 

Unanfechtbarkeit eines Beschlusses nach § 76 BauGB 
 

Der Beschluss des Umlegungsausschusses der Stadt Hilden vom 03.12.2009 betreffend das Grund-
stück Gemarkung Hilden, 

Flur 51, Flurstück 196 
(Gebäude- und Freifläche, Benrather Str. 26) 

- U 42 / B 1 + B 3 - 
 

ist mit Ablauf des 14.12.2009 unanfechtbar geworden. 
 
Hilden, den 15.12.2009 
Der Umlegungsausschuss 
Der Geschäftsführer 
Stuhlträger 

 
Bekanntmachung des Zweckverbandes Erholungsgebiet Unterbacher See 

 
17. Sitzung der Verbandsversammlung am 15.01.2010 

 
Am Freitag, 15.01.2010, findet um 13:00 Uhr in der Verwaltung des Zweckverbandes (Sitzungsraum 
Erdgeschoss) eine Sitzung der Verbandsversammlung statt. 
 
Die Veröffentlichung der Tagesordnung erfolgt im Amtsblatt Nr. 51 der Bezirksregierung Düsseldorf 
vom 30.12.2009. 
 
Düsseldorf, 16.12.2009 
Schräpfer 
Geschäftsführer 

 
Bekanntmachung der Stadtwerke Hilden GmbH 

 
18. Anpassung der ergänzenden Bedingungen zur Stromgrundversorgungsverordnung, Gasgrund-

versorgungsverordnung und der Verordnung über „Allgemeine Bedingungen“ für die Versor-
gung mit Wasser zum 1. Januar 2010 
 
Die ergänzen Bedingungen zur Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV), Gasgrundversor-
gungsverordnung (GasGVV) und der Verordnung über „Allgemeine Bedingungen“ für die Versorgung 
mit Wasser (AVBWasserV) ändern sich zum 1.1.2010.  
 
Hilden, den 16.11.2009 
 
Bodo Taube Matthias Trunk 
Geschäftsführer Geschäftsführer 
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Ergänzende Bedingungen zur StromGVV 
 
Ergänzende Bedingungen Strom der Stadtwerke Hilden GmbH zur „Verordnung über allgemeine Bedingungen für die 
Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz 
(Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV)“. 
 
Als ergänzende Bedingungen im Sinne der StromGVV gelten nachstehende Bestimmungen: 
 
1. Abrechnungszeitraum gemäß § 12 Abs. 1 StromGVV 
Der Elektrizitätsverbrauch wird nach Wahl der Stadtwerke Hilden GmbH ein- oder mehrmonatlich oder im Abstand von etwa 
zwölf Monaten (= Abrechnungsjahr) abgerechnet. 
 
2. Abschlagszahlungen gemäß § 13 StromGVV 
Wird der Stromverbrauch jährlich abgelesen und abgerechnet, erheben die Stadtwerke Hilden GmbH monatliche bzw. zwei-
monatliche Abschläge.  
Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund einer Ablesung am Ende eines jeweiligen Abrechnungsjahres unter Berücksichti-
gung der für den Stromverbrauch in diesem Zeitraum gezahlten Abschläge.  
Ein evtl. gegebener Vorauszahlungsanspruch gemäß § 14 StromGVV bleibt unberührt. 
 
3. Zahlungsweisen gemäß § 16 Abs. 3 StromGVV 
Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise durch  
- Banküberweisung oder 
- Lastschriftverfahren/Einzugsermächtigung  
zu leisten. 
 
4. Verzug gemäß § 17 StromGVV / Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung gemäß § 19 StromGVV 
Die Kosten aufgrund eines Zahlungsverzugs, einer Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Versorgung werden dem 
Kunden nach den folgenden Pauschalsätzen in Rechnung gestellt: 
 
Mahnkosten 
Nachkassierungskosten (Inkasso) 
Sperrkostenpauschale inkl. Öffnung 
Öffnung außerhalb der Geschäftszeiten * 

2,70 Euro 
25,00 Euro 
50,00 Euro 
50,00 Euro 

*Geschäftszeiten 
 Montag bis Donnerstag:          8.00 – 16.00 Uhr 
 Freitag:                                    8.00 – 12.30 Uhr 
 
Der Kunde hat anfallende Kosten für ungedeckte Schecks (Rückschecks) und Rücklastschriften an die Stadtwerke Hilden 
GmbH zu erstatten. 
Die Möglichkeit des Nachweises, dass ein Schaden oder Aufwand der Stadtwerke Hilden GmbH nicht oder in wesentlich ge-
ringerer Höhe entstanden ist, bleibt unberührt. 
Bei Außensperrungen wird der tatsächliche Aufwand in Rechnung gestellt. 
Erfolgt nach einer Einstellung keine Wiederaufnahme der Versorgung, wird dem Kunden für die Einstellung mindestens die 
Hälfte der vorgenannten Pauschale berechnet. 
 
5. Umsatzsteuer 
Der Kostenpauschale zur Wiederherstellung der Versorgung wird die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe, zur-
zeit 19 %, hinzu gerechnet. 
 
6. Inkrafttreten 
Die ergänzenden Bedingungen treten am  01.01.2010 in Kraft. 
 
Hilden, den 16.11.2009 



Amtsblatt der Stadt Hilden Nummer 35/09 – Seite 41 
 

  

Ergänzende Bedingungen zur GasGVV 
 
Ergänzende Bedingungen Gas der Stadtwerke Hilden GmbH zur „Verordnung über allgemeine Bedin-gungen für die 
Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz (Gasgrundver-
sorgungsverordnung – GasGVV)“. 
 
Als ergänzende Bedingungen im Sinne der GasGVV gelten nachstehende Bestimmungen: 
 
1. Abrechnungszeitraum gemäß § 12 Abs. 1 GasGVV 
Der Gasverbrauch wird nach Wahl der Stadtwerke Hilden GmbH ein- oder mehrmonatlich oder im Abstand von etwa zwölf 
Monaten (= Abrechnungsjahr) abgerechnet. 
 
2. Abschlagszahlungen gemäß § 13 GasGVV 
Wird der Gasverbrauch jährlich abgelesen und abgerechnet, erheben die Stadtwerke Hilden GmbH monatliche bzw. zweimo-
natliche Abschläge.  
Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund einer Ablesung am Ende eines jeweiligen Abrechnungsjahres unter Berücksichti-
gung der für den Gasverbrauch in diesem Zeitraum gezahlten Abschläge.  
Ein evtl. gegebener Vorauszahlungsanspruch gemäß § 14 GasGVV bleibt unberührt. 
 
3. Zahlungsweisen gemäß § 16 Abs. 3 GasGVV 
Der Kunde ist berechtigt, seine fälligen Zahlungen wahlweise durch  
- Banküberweisung oder 
- Lastschriftverfahren/Einzugsermächtigung  
zu leisten. 
 
4. Verzug gemäß § 17 GasGVV / Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung gemäß § 19 GasGVV 
Die Kosten aufgrund eines Zahlungsverzugs, einer Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Versorgung werden dem 
Kunden nach den folgenden Pauschalsätzen in Rechnung gestellt: 
 
Mahnkosten 
Nachkassierungskosten (Inkasso) 
Sperrkostenpauschale inkl. Öffnung 
Öffnung außerhalb der Geschäftszeiten * 

2,70 Euro 
25,00 Euro 
50,00 Euro 
50,00 Euro 

*Geschäftszeiten 
 Montag bis Donnerstag:          8.00 – 16.00 Uhr 
 Freitag:                                    8.00 – 12.30 Uhr 
Der Kunde hat anfallende Kosten für ungedeckte Schecks (Rückschecks) und Rücklastschriften an die Stadtwerke Hilden 
GmbH zu erstatten. 
Bei Außensperrungen wird der tatsächliche Aufwand in Rechnung gestellt. 
Die Möglichkeit des Nachweises, dass ein Schaden oder ein Aufwand der Stadtwerke Hilden GmbH nicht oder in wesentlich 
geringerer Höhe entstanden ist, bleibt unberührt.  
Erfolgt nach einer Einstellung keine Wiederaufnahme der Versorgung, wird dem Kunden für die Einstellung mindestens die 
Hälfte der vorgenannten Pauschale berechnet. 
 
5. Umsatzsteuer 
Der Kostenpauschale zur Wiederherstellung der Versorgung wird die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe, zur-
zeit 19 %, hinzu gerechnet. 
 
6. Inkrafttreten 
Die ergänzenden Bedingungen treten am  01.01.2010 in Kraft. 
 
Hilden, den 16.11.2009 
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Ergänzende Bedingungen Wasser 
 
der Stadtwerke Hilden GmbH (nachfolgend SWH genannt) zu der Verordnung über „Allgemeine Bedingungen“ für die 
Versorgung mit Wasser (AVB-WasserV) in der Fassung vom 1.10.1991 
 
1. Baukostenzuschüsse (BKZ) gemäß § 9 AVBWasserV 
1.1 Der Anschlussnehmer zahlt den Stadtwerken bei Anschluss seines Bauvorhabens an das Wasserversorgungsnetz der 
Stadtwerke bzw. bei Erhöhung seiner Leistungsanforderung und dadurch erforderlich werdender Veränderung am Hausan-
schluss einen Zuschuss zu den Kosten der örtlichen Verteilungsanlagen (Baukostenzuschuss). 
Der Baukostenzuschuss errechnet sich aus den Kosten, die für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Verteilungsanla-
gen erforderlich sind. Die örtlichen Verteilungsanlagen sind die für die Erschließung des Versorgungsbereiches notwendigen 
Haupt- und Versorgungsleitungen, die Behälter sowie Druckerhöhungsanlagen und die dazugehörenden Einrichtungen. 
Der Versorgungsbereich richtet sich nach der versorgungsgerechten Ausbaukonzeption für die örtlichen Verteilungsanlagen 
im Rahmen der behördlichen Planungsvorgaben (z. D. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Sanierungsplan) oder nach 
vorhandenen Netzstrukturen. 
 
1.2 Von den Kosten gemäß Ziffer 1.1 zweiter Absatz werden ggf. vorweg diejenigen Kosten abgesetzt, die Sondervertrags-
kunden leistungsanteilig zuzurechnen sind. Außerdem werden diejenigen Kostenanteile abgesetzt, die auf etwaige Anlagenre-
serven entfallen, die für spätere Erhöhungen der Leistungsanforderungen (§ 9 (4) AVBWasserV) vorgesehen sind. 
 
1.3 Als angemessener Baukostenzuschuss zu den anfallenden Kosten für die Erstellung oder Verstärkung der örtlichen Vertei-
lungsanlagen gilt ein Anteil von 65 % dieser Kosten. Der vom Anschlussnehmer als Baukostenzuschuss zu übernehmende 
Kostenanteil bemisst sich nach der Straßenfrontlänge des anzuschließenden Grundstückes im Verhältnis zur Summe der 
Straßenfrontlänge aller Grundstücke, die im betreffenden Versorgungsbereich an die Verteilungsanlagen angeschlossen wer-
den können. Bei Grundstücken, die gar nicht oder nur mit einer kurzen Front an einer Straße liegen, wird bei der Berechnung 
des Baukostenzuschusses eine Mindestfrontlänge von 10 m zugrunde gelegt. Liegt ein Grundstück als Eckgrundstück oder 
sonst an mehreren Straßen, so gilt als Straßenfrontlänge nur die Länge der Grundstücksfront an derjenigen Straße, an deren 
Versorgungsleitung es angeschlossen wird. 
In Fällen wirtschaftlicher Unzumutbarkeit bei Neuanschluss eines Grundstückes oder bei Erweiterung der Leistungsanforde-
rung hat der Anschlussnehmer alle Kosten, die durch den Anschluss an die Versorgungsleitungen entstehen, zu bezahlen. 
 
1.4 Der Anschlussnehmer zahlt einen weiteren Baukostenzuschuss, wenn er seine Leistungsanforderung erhöht und dadurch 
eine Veränderung am Hausanschluss erforderlich wird. Als Veränderung gilt z. B. 
 
- Herstellen eines neuen Hausanschlusses 
- Verstärken des Hausanschlusses 
- Austauschen des Wasserzählers gegen einen leistungsstärkeren 
 
Voraussetzung für einen weiteren Baukostenzuschuss ist im übrigen, dass für die Erhöhungen der Leistungsanforderungen 
hierfür vorgesehene, noch nicht genutzte Anlagenreserven zur Verfügung stehen und auf die darauf entfallenden Kostenantei-
le noch keine angemessenen Baukostenzuschüsse gemäß Ziffer 1.3 bezahlt worden sind. 
Die Höhe des weiteren Baukostenzuschusses bemisst sich nach den Grundsätzen der Ziffern 1.2 und 1.3 und wird im Einzel-
fall gesondert ermittelt. 
 
2. Hausanschlusskosten 
Der Anschlussnehmer erstattet SWH die Kosten für die Erstellung des Hausanschlusses, d. h., der Verbindung des Vertei-
lungsnetzes mit der Kundenanlage, beginnend an der Abzweigstelle des Wasserhauptrohres und endend mit der Hauptab-
sperreinrichtung. Als Abzweigstelle des Wasserhauptrohres gilt bei doppelseitiger Bebauung an einer Straße die Straßenmitte. 
Je nach Lage der Hauptleitung erfolgt ein Zu- oder Abschlag auf die Hausanschlusskosten. 
Hierbei kann SWH innerhalb des Versorgungsbereiches für vergleichbare Hausenschlüsse die durchschnittlichen Kosten je 
Hausanschluss berechnen. 
Ferner erstattet der Anschlussnehmer die, Kosten für Veränderungen des Hausanschlusses, die durch eine Änderung oder 
Erweiterung seiner Anlage erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm veranlasst werden. 
 
3. Angebot, Annahme und Fälligkeit 
Die Stadtwerke machen dem Anschlussnehmer ein schriftliches Angebot auf Anschluss seines Bauvorhabens an das Vertel-
lungsnetz bzw. auf Veränderung des Hausanschlusses und teilen ihm darin den Baukostenzuschuss und die Hausanschluss-
kosten getrennt errechnet und aufgegliedert mit. Der Anschlussnehmer bestätigt den Stadtwerken schriftlich die Annahme des 
Angebotes. 
Der Baukostenzuschuss wird zwei Wochen nach Annahme des Angebotes oder, falls die erforderlichen Vertellungsanlagen 
später fertig werden, zu diesem Zeitpunkt, spätestens jedoch bei Fertigstellung des Hausanschlusses zugleich mit den Haus-
anschlusskosten fällig. Ein evtl. gegebener Vorauszahlungsanspruch gemäß § 28 (3) AVB Wasser V bleibt unberührt. 
Von der Bezahlung des Baukostenzuschusses und der Hausanschlusskosten kann die Inbetriebsetzung der Kundenanlage 
abhängig gemacht worden. 
 
4. Übergangsregelung 
Wird ein Anschluss an eine örtliche Verteilungsanlage hergestellt, die vor dem 0.1.01.1981 errichtet oder mit deren Errichtung 
vor diesem Zeitpunkt begonnen worden ist, und ist der Anschluss ohne Verstärkung der örtlichen Verteilungsanlagen möglich 
bemisst sich der Baukostenzuschuss, abweichend von den vorstehenden Ziffern 1. bis 3., nach der Baukostenzuschussrege-
lung gemäß der Anlage zu den bis zum 31.03.1980 geltenden Allgemeinen Versorgungsbedingungen (AVBWasserV). 
 
5. Inbetriebsetzung und Zählermontagen 
5.1 Die Inbetriebsetzung der Kundenanlage erfolgt mit der Anbringung des Zählers durch die Stadtwerke bzw. durch deren 
Beauftragten. 
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5.2 Soweit Zählermontagen durch den Kunden veranlasst werden, zahlt der Kunde den jeweiligen Weiterverrechnungssatz 
der Stadtwerke für eine Meisterstunde. 
§ 19 (2) AVBWasserV bleibt unberührt. 
 
6. Verlegung von Versorgungseinrichtungen, Nachprüfung von Messeinrichtungen 
Soweit der Anschlussnehmer bzw. der Kunde Kosten für die Verlegung von Einrichtungen der Wasserversorgung nach § 8 
(3), § 11 (3) und § 18 (2) AVBWasserV und für die Nachprüfung von Messeinrichtungen nach § 19 (2) AVBWasserV zu tragen 
hat, sind diese nach dem tatsächlichen Aufwand zu erstatten 
 
7. Rechnungslegung und Bezahlung 
Die Rechnungslegung für den Wasserverbrauch erfolgt nach Wahl der Stadtwerke monatlich oder im Abstand von etwa 12 
Monaten (= Abrechnungsjahr). Die Stadtwerke können auch andere Abrechnungszeiträume wählen. 
Wird der Wasserverbrauch, jährlich abgelesen und abgerechnet, erheben die Stadtwerke monatliche Abschläge. Deren Höhe 
bemisst sich nach dem durchschnittlichen Wasserverbrauch des Kunden im vorangegangenen Abrechnungsjahr bzw. bei ei-
nem neuen Abnehmer nach dem durchschnittlichen Wasserverbrauch vergleichbarer Kunden. 
Die endgültige Abrechnung erfolgt aufgrund einer Ablesung am Ende des jeweiligen Abrechnungsjahres (Zwölfmonatszeit-
raum) unter Berücksichtigung der für den Wasserverbrauch in diesem Zeitraum abgebuchten bzw. gezahlten Abschläge. 
Ein evtl. gegebener Vorauszahlungsanspruch gemäß § 28 AVBWasserV bleibt unberührt. 
 
8. Zahlungsverzug, Einstellung der Versorgung 
Bei Zahlungsverzug, Einstellung der Versorgung gemäß § 33 Abs. 2 AVBWasserV (Sperrung) und Wiederaufnahme der Ver-
sorgung werden folgende Pauschalen in Rechnung gestellt. 
 
Mahnkosten 
Nachkassierungskosten (Inkasso) 
Sperrkostenpauschale inkl. Öffnung 
Öffnung außerhalb der Geschäftszeiten * 

2,70 Euro 
25,00 Euro 
50,00 Euro 
50,00 Euro 

*Geschäftszeiten 
 Montag bis Donnerstag:          8.00 – 16.00 Uhr 
 Freitag:                                    8.00 – 12.30 Uhr 
 
Die Möglichkeit des Nachweises, dass ein Schaden oder Aufwand der Stadtwerke Hilden GmbH nicht oder in wesentlich ge-
ringerer Höhe entstanden ist, bleibt unberührt. 
Bei Außensperrungen wird der tatsächliche Aufwand in Rechnung gestellt. 
 
9. Umsatzsteuer 
Den sich aus den Ziffern 1. bis 8. ergebenden Beträgen wird die Umsetzsteuer in der jeweiligen gesetzlich festgelegten Höhe 
hinzugerechnet. 
 
10. Inkrafttreten 
Diese Fassung der Ergänzenden Bestimmungen tritt mit Wirkung ab 01.01.2010 In Kraft. 
 
Hilden, den 16.11.2009 
 
 


